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1 Auftrag und Zielsetzung Baumkonzept 

Auftrag 

Im Pilotprojekt «Klimaanpassung und Lebensraumaufwertung in Aargauer Gemeinden (KA+LA)» 
wurde im Jahr 2022 festgehalten, dass Erhalt und Entwicklung des Baumbestandes ein Schlüssel für 
eine qualitätsvolle Innentwicklung darstellen - dies sowohl für die Klimaanpassung, die Biodiversität 
als auch für das Ortsbild und somit insgesamt für die Lebensqualität der Bevölkerung. Die Stadt 
Zofingen möchte deshalb als Vertiefung des Pilotprojekts ein Baumkonzept erarbeiten. 
 
Die Fraktion der Grünen forderte in einem Postulat bereits am 23.11.2020 die Erstellung eines 
Baumkonzepts mit dem Ziel, den Baumbestand der Einwohnergemeinde Zofingen zu erhalten und 
zielgerichtet weiterzuentwickeln. Das Postulat wurde Mitte 2021 an den Stadtrat überwiesen und die 
Fachstelle Natur und Landschaft damit beauftragt, ein Baumkonzept zu erarbeiten. 
 
Ziele des Baumkonzepts sind:  

- Der aktuelle Baumbestand bleibt erhalten. 
Stichworte: Schutz, Unterhalt, Ersatz, nachhaltige Verjüngung.  

- Der Baumbestand wird gezielt weiterentwickelt. 
Stichworte: Kühlung, Schatten, Schwammstadt, Biodiversität, Freiraumqualität, Baumarten, 
Vernetzung (Ökologische Infrastruktur). 

- Die Bevölkerung wird sensibilisiert und trägt auch auf privaten Grundstücken zum Erhalt und zur 
Förderung des Baumbestandes bei.  

- Gesetzliche Grundlagen wie die Ergänzungen der Gemeindeordnung, der Bauordnung etc. werden, 
wo notwendig angepasst, um die oben genannten Ziel zu erreichen 

 
Das Baumkonzept baut auf den Grundlagen und Erkenntnissen des Pilotprojektes «Klimaanpassung 
und Lebensraumaufwertung» auf. 
Aufgrund der knappen finanziellen Mittel für das Baumkonzept konnte keine vollständige 
Bestandesaufnahme vor Ort erfolgen. Die detaillierten Ortskenntnisse wurden durch das 
Projektteam oder die Kommission Natur und Landschaft eingebracht. 
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2 Analyse 

2.1 Einflussfaktoren auf Qualität und Wirkung des Baumbestandes 

Stadtbäume sind wegen ihrer vielfältigen Wirkung ein entscheidender Faktor für die Qualität des 
Siedlungsgebiets. Ihre Qualität bestimmt ihre Wirkung, so ist zum Beispiel die 
Artenzusammensetzung und das Alter der Bäume entscheidend für die Biodiversität und die 
Baumdichte für die Hitzeminderung. Diverse Faktoren wirken auf Qualität und Wirkung ein (vergl. 
Abb. 1).  

Abb. 1: Übersicht Einflussfaktoren, Qualität und Wirkung des Baumbestandes  

Die Entwicklung des Baumbestandes wird durch sehr unterschiedliche Faktoren beeinflusst. 
Entscheidend sind die Entwicklung und Nutzung des Siedlungsgebietes, exogene Einflussfaktoren 
wie der Klimawandel, und die Art, wie die Stadt Zofingen ihre Flächen beplant, bewirtschaftet und 
unterhält. Die Entwicklung des Baumbestandes auf privaten Flächen kann mit Schutz- und 
Fördermassnahmen sowie Beratung beeinflusst werden.  
 
Bei der baulichen Innenentwicklung der Stadt stehen Bäume in direkter Raumkonkurrenz zu den neu 
zu erstellenden Gebäuden, den Flächenansprüchen des Verkehrs usw. Zudem verschlechtern sich 
die Standortbedingungen im Wurzelraum (zunehmende Unterbauung für Tiefgaragen, 
Werkleitungen, etc.), gleichzeitig nimmt auch der verfügbare Raum für die ungestörte Entwicklung 
der Baumkronen ab. Aus diesen Gründen nimmt der Baumbestand ohne Gegenmassnahmen 
laufend ab, bzw. seine Qualität verschlechtert sich. Dies lässt sich aus verschiedenen 
Untersuchungen in anderen Gemeinden beobachten und belegen. Auch in Zofingen lässt sich dieser 
Trend aufgrund der Beobachtungen vor Ort und den Luftbildauswertungen bestätigen. 
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Mit der baulichen Innenentwicklung steigt auch die Anzahl der Menschen, welche die Freiräume 
nutzen, in der die Bäume stehen. Dies führt zu einem hohen Nutzungsdruck auf die Flächen unter 
den Bäumen bzw. auf die Bäume selber (z.B. Nutzungen unter Bäumen, Nutzung der Bäume für 
Slack Line usw.) und zu Flächenkonkurrenz (Veranstaltungen, Baustelleninstallationen).  
Der Klimawandel führt dazu, dass Bäume auch über längere Perioden grösserer Hitze und 
Trockenheit ausgesetzt sind. Zudem nehmen Extremereignisse wie Stürme oder starke späte 
Schneefälle zu, was zur Entwurzelung oder starker Schädigung der Baumkronen führen kann. Die 
Veränderung des Klimas und die Globalisierung führen dazu, dass Schadorganismen einwandern 
oder eingeschleppt werden und die Bäume schädigen können. Viele bisher häufig verwendete 
Baumarten wie Esche ([ƖċǂŔŰƨƚЮĲǂĦĲũƚŔŸƖ) und Rosskastanie ( ĲƚĦƨũƨƚЮőŔƓƓŸĦċƚƣċŰƨů) sind von 
solchen Krankheiten oder Schadorganismen betroffen.  
 

Gute Standortbedingungen, eine angepasste Artenwahl und sachgemässe Pflege ermöglichen eine 
optimale Entwicklung und in der Folge eine grosse klimatische Wirkung der Bäume durch 
Verdunstung und Schattenwurf. Wirken ab der Pflanzung in allen Phasen des Lebenszyklus 
unterstützende Faktoren auf den Baum ein, kann seine Alterungsfähigkeit wesentlich erhöht werden.  
Abb. 2: Unterstützende Einflussfaktoren pro Phase im Lebenszyklus 

Über die erfolgreiche Zukunft eines Baumbestandes entscheidet bereits die Projektierung. Es gilt, 
die richtigen Arten zu wählen und den Pflanzen genügend Raum einzuräumen, damit sie sich 
entfalten können. Die nächste Hürde sind Pflanzung und Anwuchspflege. Die Pflanzzeit, das 

© StadtLandschaft 



Baumkonzept Stadt Zofingen Seite 7/58 

Substrat oder die Qualität der jungen Bäume müssen stimmen. Die frisch gepflanzten Bäume 
brauchen über mehrere Jahre eine Anwuchspflege mit Massnahmen wie Bewässerung und 
Stammschutz. Die darauffolgende Pflege entscheidet, ob eine optimale Klimawirkung erzielt werden 
kann. Für eine durchgehende Klimawirkung in bestehenden Baumbeständen muss der Ersatz von 
wertvollen, überalterten Bäumen frühzeitig geplant werden.  
 
 
Die rechtlichen Vorgaben zur Unterbauung der Freiräume und zu den Pflanzabständen der Bäume 
gegenüber den Parzellengrenze wirken sich auch im Kanton Aargau ungünstig auf den Baumbestand 
aus. So sind die Pflanzabstände von grossen Bäumen mit 6m festgelegt (Einführungsgesetz zum 
Zivilgesetzbuch, § 73) und die flächendeckende Unterbauung bis zur Baulinie (Bauverordnung 
Kanton Aargau, § 20) kann nicht verhindert werden. 
 

Abb. 3: Potenzieller (Rest-)Raum für Baumpflanzungen 
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2.2 Heutiger Baumbestand in Zofingen – Artenzusammensetzung 

Im Baumkataster der Stadt Zofingen sind die Bäume im öffentlichen Raum erfasst. Stand August 
2024 sind dies 105 Baumarten mit insgesamt 1745 Bäumen. 
Die zehn häufigsten Arten machen 53.8% des Bestandes aus: 

- Lindenarten (spec. + Winterlinde + Sommerlinde)  23.4 % 
- Ahornarten (Feld-, Berg- und Spitzahorn)  11.6% 
- Eibe  8.4% 
- Hainbuche  4.5% 
- Purpurerle  3% 
- Fichte  2.9% 
 

Von diesen Baumarten sind zwei (Winterlinde, Hainbuche) durch Schadorganismen und eine 
(Fichte) wegen des Klimawandels bedroht. Weitere gefährdete Arten sind Eschen 
(Eschentriebstreben) und Buchen (Klimawandel).  
 
Alle anderen Bäume, welche nicht auf stadteigenen Flächen wachsen, sind nicht im Baumkataster 
erfasst. Im Rahmen der Erarbeitung des Baumkonzeptes wurden in einigen Stadtteilen Bäume 
kartiert. Die Kartierung umfasste rund 202 Individuen mit 25 Gattungen. Die zehn häufigsten 
Gattungen machen rund 61% des Bestandes aus.  

- Fichte 11.9% 
- Föhre 8.9% 
- Ahorn 7.4% 
- Weisstanne 5.4% 
- Platane und Buche je 5% 10.0% 
- Birke, Hainbuche, Eiche und Nussbaum je 4.5% 18% 

 
Von diesen sind einige Gattungen durch Schadorganismen (Hainbuche, Platane, einzelne 
Ahornarten) oder wegen des Klimawandels (Fichte, Buche) bedroht. 
 

Zu beachten ist auch, dass einige Arten, die sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Flächen 
wachsen, nicht mehr verwendet werden dürfen (invasive Neophyten wie Götterbaum und Robinie) 
oder eingeschränkt verwendet werden sollten (Purpurerle und Birke wegen der Allergenen Pollen). 
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2.3 Heutiger Baumbestand in Zofingen – Standorte und Prägung 

In den kleinstrukturierten Wohnzonen, insbesondere den Hanglagen, ist ein relativ dichter 
Baumbestand vorhanden, in den dichten Arbeits-, Misch- und Kernzonen fehlt der Baumbestand 
jedoch weitgehend.  

 
Abb. 4: Übersicht Baumbestand (Planausschnitt, ganzer Plan siehe Materialien)  

Dementsprechend sind die dicht bebauten und stark versiegelten Stadtstrukturen wenig durchgrünt, 
hitzebelastet und ihr ökologische Wert ist tief. Die Bäume in diesen Gebieten haben wegen der 
Abstrahlung, wegen des gestörten Wasserhaushaltes und wegen des für sie zu knapp bemessenen 
Wurzelraums erschwerte Lebensbedingungen. 
Grosse, alte und damit wirkungsvolle Bäume stehen vor allem in den grossen öffentlichen 
Freiräumen östlich der Altstadt, auf dem Heitern, auf den Arealen der Bezirksschule, des 
Schwimmbades, im Friedhof und im Tierpark usw. Baumreihen und Alleen an den Strassen sind nur 
an wenigen Orten bildprägend. 
Auffallend ist, dass im Wohn- und Arbeitsplatzumfeld westlich der Bahnlinie, welches auf den ersten 
Blick stark durchgrünt wirkt, nur wenige grosse bildprägende Bäume stehen. Wertvoller und 
bildprägender Baumbestand im Wohnumfeld steht vorwiegend an den Hanglagen.  
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Abb. 5: Räumlich prägender Baumbestand (Planausschnitt, ganzer Plan siehe Materialien) 

 

2.4 Geeignete Instrumente zu Erhalt, Schutz und Entwicklung des Baumbestandes 

Die Stadt Zofingen kann auf den öffentlichen Flächen die Entwicklung des Baubestandes selbst 
effektiv und wirksam steuern. Sie ist sich selbst und ihren festgelegten Zielen verpflichtet und muss 
übergeordnete planerische Vorgaben wie z.B. den kantonalen Richtplan und verschiedene 
Inventare (Naturinventaren, ISOS usw.) entsprechend berücksichtigen.  
 
Es gibt eine Reihe von formellen und informellen Instrumenten, in denen die Stadt Zofingen sich 
selbst Vorgaben machen kann und mit denen sie in der täglichen Arbeit auch Einfluss auf Dritte 
nehmen kann. Dies sind: 
 

- Legislaturziele: Bedeutung Baumbestand und Grundsätze festhalten 
 

- Raumentwicklungsleitbild (REL): Entwicklungsziele und räumliche Verortung 
 

- Konzepte und Fachplanungen: 
- Freiraumkonzept: Bedeutung der Bäume und Entwicklungsziele entsprechend den 

Raumfunktionen. 
- Biodiversitätskonzept: Beitrag der Bäume zur ökologischen Infrastruktur und 

Bedeutung als Lebensraumstruktur, Nahrung, usw. Ökosystemleistungen. 
- Klimakonzept: Hauptbeitrag der Bäume als effektivste Massnahme zur 

Hitzeminderung. 
- Alleenkonzept: Umfassende Betrachtung des Themas «Bäume im Strassenraum» als 

Ergänzung zum Baumkonzept. 
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- Projektierung: Vorgaben/Qualitätskriterien im Pflichtenheft zur Erhaltung des Bestandes, 
zu Ersatz- und Neupflanzungen, zu Standortanforderungen 
 

- Unterhalt/Betrieb: Grundlagen für eine wirkungsvolle und zielgerichtet Pflege des 
Baumbestandes (Baumkataster, Pflegekonzepte, Pflichtenheft für externe Aufträge, 
Baumartenliste, …) 
 

- Inventare als Grundlage für die Unterschutzstellung von Bäumen oder zur 
Interessensabwägung in Planungs- und Baubewilligungsverfahren. Z.B. Bauminventar, 
Inventar der schützenswerten Gärten und Anlagen. 
 

- Reglemente und Verordnungen z.B. zur Nutzung des öffentlichen Raumes mit 
baumschützenden Bestimmungen. 
 

- Monitoring zur Entwicklung des Baumbestandes als Grundlage für die Anpassung der 
Rahmenbedingungen. 
 

- Verträge mit Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern: Finanzielle Beiträge an 
Pflegemassnahmen von schützenswerten Bäumen und Ähnliches. 

 
Um Einfluss auf den Baumbestand auf anderen Flächen zu nehmen, sind jedoch 
nutzungsplanerische Festlegungen am wirkungsvollsten. Mögliche Festlegungen sind: 
- Qualitative Vorgaben zu Freiraumqualität, klimagerechter Umgebungsgestaltung und deren 

Erhalt in Zielen oder Planungsgrundsätzen usw. 
- Qualitative Grundlagen für die Beurteilung der Baugesuche im Baubewilligungsverfahren 

nennen wie bspw. Strukturpläne, Quartierbeschriebe, Inventare (Baumkataster, 
Gartendenkmäler), Grundlagenpläne, Leitbilder und Konzepte. 

- Höhere Anforderung an Gestaltungspläne  
- Kriterien zu Standortgerechtigkeit und an die zu verwendenden Arten 
- Raumsicherung vornehmen wie z.B. Wurzelraumsicherung durch flächensparende 

Anordnung der Unterbauung, Kronenraumsicherung durch Beschränkung der 
Gebäudegrundfläche / baulichen Dichte 

- Standortbedingungen sichern durch Grünanteile und Beschränkung der Versiegelung 
- Baumerhaltungspflicht mit: 
- Generellem Baumschutz (Fällbewilligung und Ersatzpflicht) 
- Zonen- oder gebietsspezifische Vorgaben (Erhalten, Pflegen, Ersetzen) 
- Einzelbaumschutz (Schutz als Naturobjekt) 

- Baumpflanzpflicht: 
- Bei Neubau, Ersatzbau z.B. mit Vorgaben betreffend Baumdichte, Kronenabdeckung 

usw. 
- An spezifischen Lagen/Situationen Baumanordnung vorgeben 

(Strassenbegleitende Baumreihe, Hofbaum usw.) 
- Als Kompensation z.B. pro Anzahl Parkplätze 

- Grenzabstände gegenüber öffentlichem Grund (beidseitig) reduzieren oder aufheben. 
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3 Einschätzung der heutigen Situation 

3.1 Erkenntnisse zur Entwicklung des Baumbestandes 

Die nachfolgend aufgeführten Erkenntnisse resultieren aus dem Pilotprojekt «Klimaanpassung und 
Lebensraumaufwertung» und sind ergänzt mit den Resultaten aus der Analyse im Kap. 2. 

 
- Bei Neu- und Ersatzbauten werden kaum alte Bäume erhalten. Neue Bäume werden nur 

teilweise gepflanzt und der Freiraum ist meist stark unterbaut. 
- Auch sehr wertvolle Bäume können wegen fehlender rechtlichen Schutzvorschriften nicht 

oder nur sehr schwer erhalten werden (Bsp. Ringier-Villa). 
- Auch wegen Gebäudeunterhalts und baulicher Sanierung erfolgen Verluste im 

Baumbestand. 
- Etliche der heute prägenden Bäume in Zofingen stehen im Grenzabstandsbereich. Sie 

können, wie überall im Kanton Aargau, wenn sie gefällt werden, nur bei Duldung durch den 
Nachbarn ersetzt werden. 

- Der Baumbestand in öffentlichen Parks und Schularealen ist in der BNO geschützt, für 
private Flächen bestehen keine Bestimmungen zum Schutz des Baumbestandes. 

- Insgesamt nimmt der Baumbestand auf privaten Flächen ab. 
- Trotz der genannten Mängel weist Zofingen heute in öffentlichen Anlagen, in den 

kleinstrukturierten Wohngebieten und der Landschaft noch einen schönen, prägenden 
Baumbestand auf. 

- In den Arbeitsplatz-, dichten Wohn- und Kernzonen, auf vielen Plätzen und Strassen fehlt 
ein prägender Baumbestand weitgehend. Die Orte sind wegen des fehlenden 
Baumbestandes und der starken Versiegelung bereits heute Hitzeinseln (Tendenz 
steigend). 

- Sowohl aus Sicht der Biodiversität als auch der Klimaanpassung ist die Entwicklung eines 
vitalen und prägenden Baumbestandes anzustreben. Zofingen ist noch wenig auf die 
Auswirkungen des Klimawandels vorbereitet. 
 

3.2 Erkenntnisse zur heutigen Prägung des Baumbestandes 

Die nachfolgend aufgeführten Erkenntnisse resultieren aus dem Pilotprojekt «Klimaanpassung und 
Lebensraumaufwertung» und sind ergänzt mit den Resultaten aus der Analyse im Kap. 2. 
 
Zofingens wertvoller Baumbestand steht: 

- in öffentlichen Freiräumen wie Parkanlagen, Schularealen, Schwimmbad, Friedhof, 
Sportanlagen, Heiternplatz, Wildpark. 

- in der Altstadt mit den durchgehenden Grabengärten und auf einigen Plätzen. 
- in den durchgrünten Wohngebieten wie Rebberg und Kirchmoos. 
- in der Landschaft mit den wertvollen Obstgärten, den Hecken, den Einzelbäumen und 

natürlich dem Wald. 
- entlang der Gewässer wie Wigger, Dorf- und Stadtbach, Altachen oder Trottenweiher. 
- als Einzelbäume und Baumgruppen über das ganze Gemeindegebiet verteilt. 

Dieser Baumbestand prägt das Stadtbild und leistet einen grossen Beitrag zur Biodiversität und zu 
einem angenehmen Stadtklima.  
 

- In den Arbeitsplatz-, dichten Wohn- und Kernzonen und auf vielen Plätzen fehlt ein 
prägender Baumbestand weitgehend. 

- Nur wenige Strassen sind von einer Allee oder Baumreihe begleitet. 



Baumkonzept Stadt Zofingen Seite 13/58 

In diesen Bereichen sind mehr Bäume zu pflanzen, damit die Wirkung erhöht werden kann. 

3.3 Erkenntnisse zur heutigen Artenzusammensetzung 

Bäume im öffentlichen Raum 

- Das Artenspektrum des Bestandes ist zwar gross, wird aber durch Linden- und Ahornarten 
dominiert, was ein Risiko darstellt. 

- Der Baumbestand weist einen hohen Anteil von durch Schadorganismen oder 
Klimaerwärmung gefährdeten Arten auf. 

- Der Gesundheitsaspekt (Allergien) sollte stärker berücksichtigt werden. 
 
Bäume auf Privatgrund 

- Das Artenspektrum des Bestandes ist eher klein und wird durch Fichte, Föhren- und 
Ahornarten dominiert, was ein Risiko darstellt. 

- Der Baumbestand weist einen hohen Anteil von durch Schadorganismen oder 
Klimaerwärmung gefährdeten Arten auf. 

 
Die Artenzusammensetzung des Baumbestandes sollte überprüft und gezielt verändert werden, 
um die Resilienz zu erhöhen. 

 
 

3.4 Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 

Stärken  Schwächen 

- Prägender Baumbestand in Parks, 
Schularealen, Grabengärten, durchgrünten 
Wohngebieten und in der Landschaft 

- Schattenwirkung und Verdunstung des 
prägenden Baumbestandes und Beitrag zum 
Entlastungssystem 

- Beitrag alter Bäume und der Obstgärten zur 
Biodiversität 

- Schutz Baumbestand in einigen Zonen und 
als Bestandteil eines Naturobjektes 

- Vorgaben bei Neupflanzungen 
(Standortbedingungen, Artenwahl) durch 
Verwaltung und Beizug von Experten etabliert 

- Baumkataster ist erarbeitet (öffentlicher 
Grund) 

- Baumschutz bei Veranstaltungen / Baustellen 
etabliert 

- Sehr hoher Stellenwert des Themas Bäume in 
Bevölkerung und Politik 

- Fehlende konzeptionelle Grundlagen zur 
Entwicklung des Baumbestandes (Stadtbildprägung, 
Alleen, …) 

- Fehlender Schutz der Bäume auf Privatgrund, Verlust 
bei baulicher Entwicklung und im Unterhalt auf 
Privatgrund  

- Verlust bei baulicher Entwicklung auch auf 
öffentlichen Flächen (Schularealen, Strassenraum) 

- Entlastungssystem unvollständig. Hitzeinseln mit 
wenig Bäumen 

- Kein Bauminventar über private Flächen 

- Hoher Anteil nicht klimaresilienter oder durch 
Schadorganismen bedrohter Bäume 

- Raumanspruch fahrender und ruhender Verkehr 
verhindert Baumpflanzungen 

- Insgesamt schwindet der Baumbestand 

- Fehlende finanzielle und personelle Ressourcen 

- Bisher fehlenden Einflussmöglichkeiten auf privatem 
Grund 
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Chancen Risiken 

- Areale im Umbruch ermöglichen neue 
Baumpflanzungen oder die Erweiterung des 
bestehenden Baumbestandes 

- In laufenden Planungsprozessen wie BNO 
usw. kann Einfluss genommen werden 

- Der Bevölkerung und der Politik sind Bäume 
wichtig (Postulat) 

- Postulierte Vorbildfunktion Stadt Zofingen  

- Mit Baumkonzept können wesentliche Lücken 
geschlossen werden 

- Sehr hohes Synergiepotenzial 

- Fehlender Raum für Entwicklung Baumbestand 
wegen fehlender planerischer Vorgaben, welche eine 
Raumsicherung ermöglichen  

- Weiterer schleichender Verlust an Bäumen in 
baulicher Entwicklung und im Gebäudeunterhalt. 

- Eingeschränkter Baumersatz wegen Grenzabständen 
und Unterbauung der Freiräume 

- Fehlender Raum für Neupflanzungen wegen der 
baulichen Entwicklung, Werkleitungen,  

- Zu wenig Mittel für Baumunterhalt 

- Risiko bei Schäden wegen noch unvollständigen 
systematischen Baumkontrollen 

- Verlust Vitalität des Baumbestandes wegen des 
Klimawandels und wegen fehlender Vorgaben zur 
Entwicklung 

- Zunehmender Nutzungsdruck führt zu Schäden im 
Baumbestand 

- Trockenheit, Abstrahlung von Hitze, dezimieren den 
Baumbestand 

- Zunehmend auftretende Schadorganismen 
gefährden den Bestand 

- Keine politische Akzeptanz für Vorgaben auf privatem 
Grund 

 

3.5 Handlungsbedarf 

Aus der Analyse und Bewertung ergeben sich folgende wesentlichen Handlungsfelder (Liste ist nicht 
priorisiert, siehe dazu Kap. 9): 

- Fehlende Grundlagen erarbeiten oder vervollständigen (Entscheid alle oder nur öffentliche 
Bäume: Baumkataster, Inventar der wertvollsten Bäume, Monitoring, 
Entwicklungsprognosen, usw.). 

- Konzeptionelle Aussagen (räumliche und qualitative Entwicklungsziele) erarbeiten, als 
Grundlage für die raumplanerische Sicherung von Baumstandorten. 

- Beitrag Baumbestand zur Klimaanpassung klären. Entlastungssystem Stadtklima 
vervollständigen (Entlastungsräume und Wege mit Bäumen beschatten). 

- Beitrag Baumbestand zu Biodiversität und ökologischer Infrastruktur klären und 
Entwicklungsziele festlegen. 

- Prozesse in Planung und Projektierung klären (Baumschutz, Baumpflanzpflicht, Vorgaben 
für Bäume in städtischen Projekten und bei Arealentwicklungen). 

- Prozesse und Vorgaben im Unterhalt weiter professionalisieren (Baumkontrolle, 
Baumpflege, Neu- und Ersatzpflanzungen). Pflegepläne mit Zielen für die Entwicklung 
erarbeiten (Lebenszyklus, Überprüfungen Gesundheitszustand, Definition von allfälligen 
Erziehungs- und Korrekturschnitten, etc.). 

- Einfluss auf private Grundeigentümer nehmen bei Neubau und Sanierung der Gebäude 
sowie bei der Grünflächenpflege. Sensibilisierung und aktive Beratung. Private Eigentümer 
von ortsbildprägenden Bäumen gezielt angehen.  

- Personelle und finanzielle Ressourcen sichern.  
- Weiterbildungen für alle Akteure anbieten.  
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4 Leitbild 

4.1 Generelle Ziele 

Bäume prägen das Bild der Stadt und leisten einen grossen Beitrag an die Lebensqualität und 
Biodiversität in Zofingen 

Bäume, insbesondere mit zunehmendem Alter und zunehmender Grösse prägen die Stadt, leisten 
einen wichtigen Beitrag an unsere Lebensqualität. Sie stellen mit ihren ökologischen und 
klimatischen Leistungen einen hohen Wert dar. Diesen Wert zu erhalten und weiterzuentwickeln ist 
ein erklärtes Ziel der Stadt Zofingen. 
Bäume steigern aber auch den Wert von Liegenschaften/Grundstücken und schaffen Identität. Es 
liegt daher auch im Interesse aller Grundeigentümer, einen wertvollen alten Baumbestand zu 
erhalten und weiter zu entwickeln. 

 
Der Baumbestand ist gesund und widerstandfähig 

Bäume können ihre ganze Wirkung nur dann entfalten, wenn sie gross, gesund und widerstandsfähig 
sind. Sie sind Zeitzeugen und Lebensräume mit einer Lebenserwartung, die weit über die des 
Menschen hinausgeht, sie sind an ihrem Lebensort verwurzelt und verletzlich. Ihnen stehen gute 
Standortbedingungen zur Verfügung, sie werden gepflegt und vor schädlichen Einflüssen geschützt. 
Der Baumbestand ist artenreich und damit resilient gegenüber Umwelteinflüssen. Überalterte oder 
kranke Bäume werden mit angemessenem Aufwand gepflegt und zur gegebenen Zeit ersetzt.  
 
 

4.2 Leitlinien zur Erreichung der Ziele 

Dem Erhalt des Baumbestandes wird besondere Beachtung geschenkt 

Die Stadt Zofingen gewichtet den Erhalt des Baumbestandes hoch. Den grossen und damit 
wirkungsvollen Bäumen in den stark durchgrünten Wohngebieten und in den öffentlichen 
Grünräumen wird besondere Beachtung geschenkt.  

 
Die Stadt Zofingen entwickelt den Baumbestand gezielt weiter 

In Gebieten mit einer geringen Durchgrünung und entlang wichtiger Freiraumachsen wird die Anzahl 
der Bäume vergrössert, damit wird auch ihr Kronenvolumen erhöht. 

 
Die Stadt Zofingen fördert Vitalität und Resilienz des Baumbestandes 

Vitalität und Resilienz des bestehenden und des zu entwickelnden Baumbestandes werden 
gefördert/geplant, um die Ökosystemleistungen des Baumbestandes langfristig zu steigern 
(Biodiversität, Hitzeminderung, Schwammstadt, …). 
 

Die Stadt Zofingen verfügt über klare Vorgaben für den Erhalt und die Entwicklung des 
Baumbestandes 

Die Stadt Zofingen formuliert und verankert in geeigneten Instrumenten und Prozessen klare 
Vorgaben für den Erhalt und die Entwicklung des Baumbestandes der Einwohnergemeinde Zofingen. 
Gute Grundlagen ermöglichen professionelle Pflege und Monitoring 
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Die Stadt Zofingen erarbeitet geeignete Grundlagen (Baumkataster, Pflegepläne, Monitoring, …), mit 
welchen die Entwicklung des Baumbestandes beobachtet werden kann und die einen 
professionellen Unterhalt der Bäume ermöglichen.  
 
Auch Private tragen zu einem wirkungsvollen Baumbestand bei 

Die Stadt Zofingen ergreift Massnahmen zu Erhalt und Entwicklung eines wirkungsvollen 
Baumbestandes auf privaten Grundstücken. Wo möglich wird mit Beratung, Förderung und Anreizen 
gearbeitet, wo nötig mit für Grundeigentümer verbindlichen Vorgaben. 
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5 Abschätzung Erweiterungs- und Ergänzungspotenzial 

5.1 Generell 

Ein Baumbestand erfüllt viele Funktionen (Stadtbild, Aufenthaltsqualität, Hitzeminderung, 
Biodiversität usw.). Damit sie diese Aufgaben erfüllen können, ist es notwendig, den Bäumen 
ausreichend Wurzel- und Kronenraum zu sichern und gute Standortbedingungen zu schaffen. 
Ebenso ist es erforderlich, die Bäume zu pflegen und vor schädlichen Auswirkungen zu schützen, 
denn nur alterungsfähige Bäume entwickeln grosse Kronen, die ihre volle Wirkung entfalten können. 
 
In Gebieten und auf Flächen mit bestehendem, vitalem Baumbestand geht es darum, diesen zu 
erhalten, zu schützen und nach Möglichkeit frühzeitig zu verjüngen. Dort, wo der Baumbestand fehlt 
oder geschädigt ist, geht es darum, einen wirkungsvollen Baumbestand zu schaffen. In Zofingen 
besteht das Erweiterungs- und Ergänzungspotenzial des Baumbestandes vorwiegend auf folgenden 
Flächen: 

- Strassen mit Bäumen begleiten, punktuelle Aufenthaltsbereiche schaffen. 
- Bestehende Baumbestände in öffentlichen Freiräumen mit Bäumen ergänzen oder in 

neuen Freiräumen Baumpflanzungen vorsehen. 
- Baumbestand auf privaten Flächen generell (Firmenareale, Privatgärten usw.) und bei der 

baulichen Erneuerung und Neubebauung von Flächen erhalten bzw. ergänzen. 
 

Neben dem flächenbezogenen Potenzial ist es erforderlich, den Baumbestand aus funktionaler Sicht 
in folgenden Bereichen zu entwickeln: 

- Klimaanpassung:  
Entwicklung eines Entlastungssystems mit Entlastungsräumen (= Freiräume mit hoher 
Aufenthaltsqualität an Hitzetagen) und beschatteten Wegen (für den Langsamverkehr, 
insbesondere zu Orten von öffentlichem Interesse wie Schulwege, Sport und Erholung, ÖV-
Haltestellen etc. und vom Wohnort- bzw. Arbeitsplatz zu den Entlastungsräumen). 
Hitzeminderungsmassnahmen in besonders hitzebelasteten Gebieten zur Erhöhung der 
Wohn- und Aufenthaltsqualität. 
Schutz von Verkehrsinfrastrukturen vor Überhitzung. 

- Biodiversität: Entwicklung einer ökologischen Infrastruktur (ÖI), insbesondere die 
Vernetzung der Kerngebiete entlang von Gewässern, Gehölzstrukturen (Hecken, dichten 
Baumbeständen) und Verkehrsinfrastrukturen (Strassen). 

- Ortsbild, Image, Orientierung: Bedeutung von Bäumen als Identitätsstifter (Prägung, 
Charakteristik des jeweiligen Ortes), als Merk- und Orientierungspunkt und Leitstruktur. 
 

5.2 Alleen, Baumreihen und punktuelle Aufenthaltsorte im Strassenraum 

Strassen und Wege bilden zusammen mit den öffentlichen Grünräumen ein stadtklimatisches 
Entlastungssystem. Ziel ist es, Wohn- und Arbeitsorte mit den publikumsintensiven Orten zu 
verbinden. Ein Wegenetz mit punktuellen Aufenthaltsorten stellt sicher, dass der Weg in die Schule, 
zur Arbeit, zum Einkaufen usw. angenehm zu Fuss oder mit dem Velo zurückgelegt werden können. 
Bäume bieten den notwendigen Schatten und kühlen. Sie machen die Wege attraktiv, helfen bei der 
Orientierung und verhindern die Überhitzung der Verkehrsinfrastrukturen. 
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Abb. 6: Alleen und Baumreihen im Strassenraum (punktuelle Aufenthaltsbereiche sind nicht verortet) 

(Planausschnitt, ganzer Plan siehe Materialien) 

 

Abb. 7: Allen und Baumreihen am Bsp. General Guisan-Strasse  
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5.3 Bäume in bestehenden und neuen öffentlichen Freiräumen 

Bäume in den öffentlichen Freiräumen machen diese sowohl aus gestalterischen als auch aus 
funktionalen Gründen attraktiv. Damit diese Freiräume ihre Funktion als stadtklimatische 
Entlastungsräume erfüllen können, sollten die Baumkronen einen wesentlichen Teil der Fläche 
beschatten. In hitzebelasteten Gebieten sollten die bestehenden Freiräume gezielt mit Bäumen 
aufgewertet und ausdrücklich als Entlastungsräume ausbildet werden. Auch Entsiegelungen 
können einen gesunden Baumbestand unterstützen. Eine Kronenabdeckung von ca. 50% sollte 
angestrebt werden, neue Freiräume sind entsprechend zu planen.  

 
Abb. 8: Bäume in bestehenden und neuen öffentlichen Freiräumen 

(Planausschnitt, ganzer Plan siehe Materialien) 
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Abb. 9: Beispielhafter Baumbestand im Lindengeviert (Heitern)   

 

5.4 Bäume im privaten Wohn- und Arbeitsplatzumfeld  

Bäume im privaten Wohn- und Arbeitsplatzumfeld tragen wesentlich zur Prägung des Stadtbildes, 
zur Biodiversität, Hitzeminderung usw. bei.  
Dort, wo bereits eine hohe quartierspezifische Qualität besteht (z.B. dichter Baumbestand, Bäume 
in Vorgärten, besondere Baumarten, ...) sollte diese erhalten bleiben. Zudem kann durch frühzeitige 
Ersatzpflanzungen der Bestand nachhaltig verjüngt werden. 
Dort, wo diese Qualität fehlt, sollte sie neu geschaffen werden. Ein neuer Baumbestand ist zu 
entwickeln und fachgerecht zu pflegen. Bei Arealentwicklungen sind diesbezüglich erhöhte 
Anforderungen zu stellen. Hitzebelastete Gebiete sind mit Bäumen aufzuwerten. 
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Abb. 10: Bäume im privaten Wohn- und Arbeitsumfeld (Planausschnitt, ganzer Plan siehe Materialien) 

 
Abb. 11: Wirkung Bäume im privaten Wohn- und Arbeitsumfeld am Bsp. Grabengärten 
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6 Konzeptskizzen 

Zur Erreichung der Ziele sind sowohl Massnahmen im öffentlichen Raum als auch im privaten Wohn- 
und Arbeitsplatzumfeld erforderlich. Die Konzeptskizzen beinhalten die räumlich verortbaren 
Massnahmen. Sie bauen auf der Abschätzung des Erweiterungs- und Ergänzungspotenzials auf.  
Generell gilt es, den bestehenden Baumbestand mit angemessenen Mitteln zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. Dazu gehört es auch, die Resilienz der Bäume zu stärken, indem gute 
Standortbedingungen erhalten bzw. neu geschaffen werden. 
 

6.1 Öffentlicher Raum 

Die meisten öffentlichen Freiräume weisen heute einen wertvollen Baumbestand in einer geeigneten 
Dichte auf, welcher den Freiräumen eine grosse Qualität als stadtklimatische Entlastungsräume 
gibt. In einzelnen, vor allem kleineren Freiräumen sollte der Baumbestand aber erhöht werden. Bei 
geplanten neuen öffentlichen Freiräumen ist ein qualitativ wertvoller Baumbestand zu planen. 
 
Die Strassen und Wege in Zofingen sind nur über kurze Strecken durch Baumreihen begleitet oder 
von Alleen gesäumt. Sowohl für das Stadtbild als auch für die Hitzeminderung und zur Förderung 
einer hohen Biodiversität besteht also Handlungsbedarf.  
Die Konzeptskizze zeigt Folgendes auf: 

- Ein Strassennetz, für welches Baumpflanzungen je nach Strassentyp zu planen sind. Ziel 
ist es, die Hitzebelastung in den Strassenräumen zu reduzieren. Anhand des 
Strassenprofils, des Strassentyps und des verfügbaren Raums sind in einem nächsten 
Schritt die Umsetzbarkeit und die Art der Baumpflanzung zu klären (Allee, Baumreihe, 
Baumgruppe, Baumartenwahl, ...). 

- Ein Fusswegnetz, welches als Teil des stadtklimatischen Entlastungssystems sicherstellen 
soll, dass der Weg in die Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen usw. angenehm zu Fuss 
zurückgelegt werden kann. Im Wegenetz sollen punktuell auch Aufenthaltsorte geschaffen 
werden. Es wird unterschieden zwischen dem bestehenden Wegenetz, welches 
entsprechend aufgewertet werden soll und den Wegen, die neu geschaffen werden sollen. 
Auch beim Wegenetz sind anhand des verfügbaren Raums in einem nächsten Schritt die 
Umsetzbarkeit und die Art der Baumpflanzung zu klären (Baumreihe, Baumgruppe, 
Baumartenwahl, ...). Nach Möglichkeit kann sickerfähiger Belag eingesetzt werden, damit 
den benachbarten Bäumen mehr Wasser zur Verfügung steht. 
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Abb. 12: Konzeptskizze öffentlicher Raum (Planausschnitt, ganzer Plan siehe Materialien) 
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6.2 Wohn- und Arbeitsplatzumfeld 

Im Wohn- und Arbeitsplatzumfeld ist die Qualität des Baumbestandes in den durchgrünten 
Gebieten zu bewahren. In den hitzebelasteten Gebieten, in welchen heute nur wenige Bäume 
wachsen, ist der Baumbestand stark zu vergrössern. In den restlichen Gebieten ist die Durchgrünung 
zu verbessern.  
Folgende Massnahmen sind am wirkungsvollsten: 

- Schutz des wertvollen Baumbestandes in allen Gebieten 
- Erhalten des Baumbestandes und angemessene Ergänzung/Vergrösserung des Bestandes 

bei Neubauprojekten 
- Beschattung der z.T. sehr grossen Parkierungsanlagen durch Bäume in den hitzebelasteten 

Gebieten. 
 

 

 
Abb. 13: Konzeptskizze Wohn- und Arbeitsplatzumfeld (Planausschnitt, ganzer Plan siehe Materialien) 
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7 Empfehlungen zur Baumartenwahl und Anforderungen an die Standorte 

7.1 Kriterien zur Baumartenwahl 

Mit der Baumartenwahl wird die Entwicklung des Baumbestandes betreffend Resilienz des 
Bestandes, des Wertes für die Biodiversität und betreffend der Hitzeminderung sowie für das 
Erscheinungsbild des Ortes entscheidend beeinflusst. Es ist deshalb erforderlich, dafür Kriterien 
festzulegen. Die Kriterien sind regelmässig zu überprüfen und durch neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse sowie durch die Expertise des mit den Bäumen befassten Personals anzupassen.  
 
Die Stadt Zofingen richtet sich bei der Baumartenwahl nach den folgenden Kriterien: 

- Die Baumart ist auf die Standortbedingungen angepasst und somit alterungsfähig. 
- Wo die Standortbedingungen es ermöglichen, werden einheimische, zukunftsfähige 

Baumarten gepflanzt ... 
- Die verwendeten Baumarten tragen zu einem hohen Biodiversitätswert bei  

(Arten mit hohem Wert für die Biodiversität, alterungsfähige Bäume, ergänzende Strukturen 
am Standort wie zum Bsp. Unterwuchs). Für die Hitzeminderung werden möglichst 
grosswachsende Laubbäume mit dichten, grossen Kronen bevorzugt. 
An Standorten mit grosser Hitze und Trockenheit werden auch geeignete, mit 
einheimischen Bäumen nah Verwandte (gleiche Gattung) oder Arten, die gebietsnahe 
vorkommen (z.B. in Südeuropa) verwendet.  

- Aus gartenkulturellen Gründen kommen auch exotische Baumarten zur Anwendung, 
sofern sie nicht als invasive oder potentiell invasive Neophyten eingestuft sind.  

- Es wird darauf geachtet, dass sich ein vielfältiger und damit resilienter Baumbestand 
entwickeln kann. Dies erfordert eine grosse Artenvielfalt, der Verzicht auf Monokulturen 
und die Vermeidung der Dominanz einzelner Baumarten im Gesamtbestand. 

 

7.2 Anforderungen an die Baumstandorte in Zofingen 

Ein der jeweiligen Baumart angepasster Standort ist entscheidend für die Entwicklung der Bäume. 
Es sind deshalb entsprechende Vorgaben für die Planung neuer Baumstandorte notwendig. Diese 
Vorgaben sollten auch bei einem Baumersatz angewendet werden. Die Vorgaben sind regelmässig 
zu überprüfen und durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse sowie durch die Expertise des mit 
den Bäumen befassten Personals anzupassen.  
 
Die Stadt Zofingen stellt folgende Anforderungen an Baumstandorte: 

- Den Bäumen steht ein angemessener durchwurzelbarer Raum (ggf. Richtwert) zur 
Verfügung. Baumreihen oder Baumgruppen erhalten oberirdisch genügend Platz für die 
Kronen und einen unterirdisch verbundenen, möglichst vollflächig durchwurzelbaren 
Raum.  

- Baumstandorte sind, wenn möglich nicht unterbaut. Wenn dies unumgänglich ist, werden 
die Bauten mit min. 1.5m Substrat überdeckt. 

- Um den Wasser- und Lufthaushalt sicherzustellen, wird bei Neupflanzungen falls 
erforderlich der Standort mit einem geeigneten Substrat ausgestattet. 

- Der Wasserbedarf wird möglichst vor Ort gedeckt (Regenwassereinleitung in 
versickerungsfähige Fläche, Muldenbildung in Grünflächen, Grundwassereinfluss, 
Bewässerung, Baumrigole usw.). 

- Der Baum erhält einen möglichst grossen, begrünten, ökologisch wertvollen Standort. Bei 
Baumreihen wird dies als durchgehender Grünstreifen, bei Baumgruppen als 
durchgehende Grünfläche erzielt. 

https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/beratung-und-wissen/publikationen-und-broschueren/biodiversitaetsindex-2021-fuer-stadtbaeume-im-klimawandel.html
https://www.infoflora.ch/de/neophyten/neophyten.html


Baumkonzept Stadt Zofingen Seite 26/58 

- Der Baumstandort wird vor Verdichtung des Bodens geschützt, bei befahrenen Flächen 
dauerhaft, bei begehbaren Flächen für mind. 5 Jahre. 

- Der Baumstandort wird bei befahrbaren Flächen gesichert (Stammschutz).  
- Bei Baustelleninstallationen, Nutzungen wie Märkte usw. werden die empfindlichen 

Bereiche unter den Bäumen so geschützt, dass sie nicht befahren und begangen werden 
können (siehe bestehende Merkblätter). 

 
Abb. 14: Richtwert zum erforderlichen Wurzelraum (Quelle: Bäume in der Stadt, wertvolle Gestalten im öffentlichen 

Grün, ursprünglich, LWG Veitshöchheim 2017) 
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8 Empfehlungen für die Optimierung der Instrumente zur Sicherung und 

Entwicklung des Baumbestandes  

In Anbetracht der heutigen Ausprägung des Baumbestandes und der in Zofingen bereits erfolgten 
formellen und informellen Festlegungen empfehlen wir folgende weitere Massnahmen zur Sicherung 
und Entwicklung eines klimatisch wirkungsvollen Baumbestandes. Diese Massnahmen sind 
gedacht als Ergänzung zu allfälligen Festlegungen in Sondernutzungsplanungen, welche jeweils 
objektspezifisch erfolgen sollten. 
 

8.1 Nutzungsplanerische Festlegungen 

Mit geeigneten nutzungsplanerischen Festlegungen kann sehr schnell und wirksam die Entwicklung 
des Baumbestandes im privaten Wohn- und Arbeitsplatzumfeld beeinflusst werden. Folgende 
Festlegungen wären für Zofingen zielführend: 
 
Einführen eines Qualitätsartikels zur klimagerechten Umgebungsgestaltung. Dieser Qualitätsartikel 
kann auch um andere Aspekte erweitert werden (vergl. BNO Hausen Art. 4) 

 

Reduktion der Grenzabstände im Bereich des öffentlichen Grundes, wodurch Baumpflanzungen 
erleichtert werden (vergl. BNO Baden Art. 80) 

  

Bauen mit Qualität 
1 Bauten und Anlagen sind qualitätsvoll zu entwickeln und zu gestalten.  
2 Für die Eingliederung ins Quartiers-, Orts- und Strassenbild sind zusätzlich zu den Anforderungen in  
§ 15e Abs. 1 BauV weitere Grundlagen, insbesondere folgende Aspekte situationsgerecht zu 
berücksichtigen:  
a) Prägende Elemente und Merkmale des Orts- und Landschaftsbildes und Eigenheiten des Quartiers,  
 insbesondere Bäume, 
b) Orts- und klimagerechte Umgebungsgestaltung, insbesondere der Durchgrünung mit Bäumen  
 c) … 
3 Konzepte, Leitbilder, Qualitätsstandards bilden, soweit vorhanden, Hilfsmittel bei der Planung und 
Beurteilung ortsbaulicher Aspekte von Bauvorhaben. Sie sind insbesondere bei grösseren Bauvorhaben, 
Arealüberbauungen und Gestaltungsplänen beizuziehen. 
 

Bepflanzungen auf und gegenüber öffentlichem Grund 
Bäume auf öffentlichem Grund dürfen die üblichen Grenzabstände unterschreiten, wenn die 
Nachbarliegenschaft nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. Das gleiche gilt für Bäume auf privatem Grund 
gegenüber öffentlichem Grund. 
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Baumpflanzpflicht zur Sicherstellung der Durchgrünung, insbesondere in Gebieten mit einer 
schlechten Durchgrünung (vergl. BNO Hausen Art. 51). 

 

Baumpflanzpflicht zur gestalterischen Einordnung und zur Verminderung der Hitzebelastung auf 
Parkierungsanlagen. 

 
Baumerhalt zur Sicherung der heute gut durchgrünten Gebiete (Vergl. BNO Hausen Art. 52) 

 
  

Baumpflanzpflicht bei Neubau, Ersatzneubauten und Ergänzungsbauten 
1 Bei Neubauten, Ersatzneubauten sowie bei einer Änderung der Ausnützung um + 10% oder mehr ist pro 
300 m² der nicht mit Gebäude überstellten Grundstücksfläche mindestens ein grosskroniger Baum oder 
zwei mittelkronige Bäume vorzusehen, sofern die Grundstücksnutzung dadurch nicht übermässig 
eingeschränkt wird.  
2 Unter grosskronigen Bäumen sind Bäume zu verstehen, die eine Höhe von mind. >15 m erreichen. Unter 
mittelkronigen Bäumen sind Bäume zu verstehen, die eine Höhe von 10 - 15 m erreichen. 

Baumpflanzpflicht bei Parkierungsanlagen  
Auf oberirdischen, ungedeckten Parkierungsanlagen mit mehr als 5 Abstellplätzen sind pro 3 Abstellplätze 
ein grosskroniger oder zwei mittelkronige Bäume zu pflanzen. 

Baumerhaltung 
1 Das Fällen von Bäumen mit einem Stammumfang von mehr als 80 cm ist bewilligungspflichtig. Ebenso 
benötigen Eingriffe im Kronenbereich oder am Wurzelwerk von Bäumen dieses Ausmasses eine 
Bewilligung, wenn sich die Eingriffe wie eine Beseitigung auswirken oder eine solche notwendig machen.  
2 Der massgebliche Stammumfang ist jeweils 1.00 m über dem massgebenden Terrain zu messen. 
Mehrstämmige Bäume fallen ebenfalls unter diese Bestimmungen, wenn mindestens ein Stamm einen 
Umfang von mehr als 80 cm aufweist oder die Summe des Umfangs der zwei dicksten Stämme grösser als 
100 cm ist.  
3 Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind Massnahmen zur polizeilich gebotenen Freihaltung des 
Strassenraums und der Vermeidung von Gefahren. 
4 Eine Bewilligung ist dann zu erteilen, wenn an der Erhaltung des Baums kein überwiegendes öffentliches 
Interesse besteht, insbesondere wenn:  
a) der Baum die physiologische Altersgrenze nach Art und Standort erreicht hat;  
b) der Baum im Sinne einer Pflegemassnahme zugunsten eines wertvolleren Baumbestandes entfernt 
werden muss;  
c) der Baum die Sicherheit von Menschen oder Sachen gefährdet und keine andere zumutbare Möglichkeit 
der Gefahrenabwehr gegeben ist; oder  
d) der Baum in Bezug auf die Abstandsvorschriften gegen Zivilrecht verstösst oder  
e) der Baum die ordentliche Grundstücksnutzung übermässig erschwert.  
5 Wird die Beseitigung von Bäumen bewilligt, kann eine angemessene Ersatzpflanzung verlangt werden. 
Die Beseitigung der Ersatzpflanzung bedarf, unabhängig vom Stammumfang, einer Bewilligung.  
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Baumpflanzpflicht auf Privatgrund entlang von Strassen und Wegen, wenn der Raum für 
Baumpflanzungen auf der öffentlichen Strassenparzelle fehlt. 

 
Sicherstellen von ausreichendem Wurzelraum für Bäume 

 
 

8.2 Weitere formelle und informelle Festlegungen 

Mit geeigneten formellen und informellen Festlegungen kann der Rahmen für die Entwicklung des 
Baumbestandes auf stadteigenen Flächen definiert werden. Die Stadt Zofingen muss eine 
Vorbildfunktion gegenüber privaten Grundbesitzenden wahrnehmen, was sich dann auch auf den 
Baumbestand im privaten Wohn- und Arbeitsplatzumfeld auswirken kann. Folgende Festlegungen 
wären für Zofingen zielführend: 
 
Standards für Planung, Projektierung, Unterhalt und Betrieb 

Optimale Lebensbedingungen und dem jeweiligen Standort angepasste Baumarten sind die 
wesentlichen Faktoren für die Entwicklung eines wirkungsvollen Baumbestandes. Für beide 
Faktoren sind im Kap. 7 Empfehlungen formuliert. Anhand dieser Empfehlungen sollten Standards 
für die verschiedenen Phasen im Lebenszyklus der Bäume formuliert und umgesetzt werden. 
Ebenso sollten Standards zur Kontrolle der Vitalität der Bäume definiert werden.  
Für besonders wertvolle Freiräume oder für Freiräume, deren Unterhalt und Betrieb erhöhte 
Anforderungen stellen, sollten Pflegekonzepte erstellt werden. In diesen sind auch Zielbilder 
enthalten, die Hinweise geben, wie Ersatzpflanzungen von Bäumen erfolgen müssen. 
Musterpflichtenhefte, in denen die Standards auch für externe Auftragnehmende verpflichtend 
festgehalten sind, erleichtern die Umsetzung. 
 
Inventare 

Inventare sind eine wichtige Grundlage als Vorgabe für Planungen und Projektierungen sowie auch 
für die Interessensabwägung in Baubewilligungsverfahren. Wird bereits in der Nutzungsplanung der 
Baumerhalt angemessen berücksichtigt, ist ein zusätzliches Bauminventar nicht mehr erforderlich. 
Wenn dies nicht der Fall ist, ist ein Bauminventar zu empfehlen.  
 

Baumpflanzpflicht auf Privatgrund entlang von öffentlichen Strassen und Wegen  
Entlang der im Ergänzungsplan «Bäume» bezeichneten Strassen und Wege ist auf Privatgrund bei 
Neubauten oder bei Umbauten, die zu einer wesentlichen Veränderung der Umgebung führen, pro 10 m 
anstossender Parzellengrenzenlänge ein grosskroniger Baum in einer Distanz von 2 m zur Parzellengrenze 
zu pflanzen. 

Wurzelraum für Bäume 
Ein ausreichender Wurzelraum für Bäume ist sicherzustellen, bei kleinkronigen Bäumen mindestens 15 
m3 durchwurzelbarer Raum, bei mittelkronigen 30 m3 und bei grosskronigen 50 m3.  
Die Bäume sind an nicht unterbauten Standorten zu pflanzen. Ist dies nicht möglich, ist das Bauwerk 1.5 
m stark mit Substrat zu überdecken. 
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Alte Gärten sind sowohl für die Biodiversität als auch für die Hitzeminderung wertvoll. Bäume spielen 
dabei eine wesentliche Rolle. Aus dem Ortsbild betreffenden und aus denkmalpflegerischen 
Gründen ist es empfehlenswert, auch über Gärten und Parkanlagen ein Inventar zu erstellen, nicht 
nur über die Bauten. Eine erste Grundlage bieten das ISOS (Inventar der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz) und die ICOMOS-Aufnahmen (Internationaler Rat für Denkmäler und historische 
Stätten), welche aber jeweils objektbezogen weiter vertieft werden müssen.  

 
Monitoring  

Welche Massnahmen wie stark zum Erhalt und zur Weiterentwicklung eines qualitätsvollen 
Baumbestandes beitragen, zeigt sich erst bei der Umsetzung. Es ist deshalb sinnvoll, ein Monitoring 
aufzubauen, mit welchem positive und negative Entwicklungstendenzen erfasst und festgehalten 
werden können.  
 
Verträge mit Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern 

Für die Sicherung von wertvollen Baumbeständen ist ggf. die Zusammenarbeit mit den Besitzerinnen 
und Besitzern zu suchen. Mit finanziellen Beiträgen an Pflegemassnahmen, jährlichen 
Baumkontrollen durch die Stadt Zofingen usw. kann der Grundeigentümer unterstützt werden, als 
Gegenleistung für den Erhalt und ggf. die Nachpflanzung von Bäumen.  
Die Abmachungen sind in für beide Seiten verbindlichen Verträgen zu regeln. 
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9 Handlungsfelder und Massnahmen 

9.1 Handlungsfelder und empfohlene Massnahmen  

Die Handlungsfelder lassen sich in drei Gruppen gliedern: 
- Voraussetzungen schaffen: In dieser Gruppe geht es darum, Grundlagen zu schaffen, 

welche in Planungen und Projekte einfliessen und auch in Baubewilligungsverfahren zur 
Interessensabwägung dienen können. Zudem regeln die Grundlagen auch Betrieb und 
Unterhalt der Freiräume. 

- Handeln auf stadteigenen Flächen: In dieser Gruppe geht es darum, die Leitlinien in 
eigenen Vorhaben anzuwenden und so laufend Verbesserungen auf den stadteigenen 
Flächen zu erzielen.  

- Einfluss nehmen / Sensibilisieren: In dieser Gruppe geht es darum, die Entwicklung des 
Baumbestandes im privaten Wohn- und Arbeitsplatzumfeld zu beeinflussen.  

 

 
Abb. 15: Handlungsfelder und Einfluss der Massnahmen mit Priorisierung 

 
Die Umsetzung der empfohlenen Massnahmen erfordert die Festlegung der Zuständigkeit, die 
Planung der Kosten und eine Priorisierung. Die Massnahmenblätter in den Materialien geben einen 
ersten Überblick und sind als erster Schritt in die Umsetzung gedacht. 
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9.2 Bezug der Massnahmen zum Leitbild 

Die Massnahmen beziehen sich auf Leitlinien aus dem Leitbild. 
 

 
Abb. 16: Leitlinien aus dem Leitbild Bäume mit Bezug zu den Massnahmen. 

 
  



Baumkonzept Stadt Zofingen Seite 33/58 

10 Materialien  

10.1 Pläne A3 

Siehe Beilage 
 

10.2 Massnahmen – A Voraussetzungen schaffen 

Priorität der Massnahmen: 1. 2. 3. Laufend (L) 
 
Abkürzungen:  FSNL = Fachstelle Natur und Landschaft, STEN = Stadtentwicklung; WH = Werkhof, TB = 
Tiefbau, HB-L = Hochbau Liegenschaften, HB-BB = Hochbau Baubewilligungen, SR = Stadtrat,  
RK = Raumplanungskommission, KNL = Kommission Natur und Landschaft, FBRZ = Forstbetrieb Region 
Zofingen, BS = Baumspezialisten, BNO = Bau- und Nutzungsordnung Zofingen,  
NSR = Naturschutzreglement Zofingen, SNP = Sondernutzungsplanung 
 

A1  Baumkataster nutzen und ausbauen 

Priorität 3 L   
Bezug Leitbild Bäume Leitlinien: 

Gute Grundlagen ermöglichen professionelle Pflege und Monitoring. 
Ziel Das Baumkataster wird genutzt und weiter ausgebaut, auch auf privatem Grund. 

Beschrieb Das Baumkataster wird von der Stadtverwaltung als Arbeitsmittel genutzt 
(Werkhof, Tiefbau, Hochbau, Stadtbüro).  
Das Baumkataster im geoPro Suisse soll erweitert und ergänzt werden, einerseits 
auf private Flächen (markante, prägende Bäume), andererseits auf die 
Reutenbäume in Koordination mit der OBG. 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Luftbilder, Daten der OBG zu den Reuten, NL-Inventar (geschützte Parkanlagen, 
Alleen etc.), Icomos, Gesamtrevision BNO, Aktualisieren nach Baumsetzungen 
von WH, TB, HB-L, etc.; REL 
 
Baumkonzept Massnahmen A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, 
C2, C4 

Stolpersteine Ressourcen für Erweiterung (finanziell, personell); 
Verortung Baumkataster auf geoPro Suisse, Siedlungsraum und Kulturlandschaft 
Zeitraum des Projektes Nutzung ab sofort, laufend; Erweiterung ab 2028 

Kostenschätzung Offerten einholen, budgetieren 
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

FSNL 
WH, STEN, TB, HB-L 
BS, OBG, Silvan Stöckli (bisheriges Baumkataster) 

Nächste Schritte  Nutzen ab sofort; ab 2026 Planung für potenzielle Erweiterung;  
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele siehe bestehendes Baumkataster; z.B. … 
Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Das Baumkataster wird von Stadtverwaltung und Bevölkerung genutzt. Das Tool ist 
bekannt, es gibt vermehrte Abfragen. 
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A2  Baumkataster aktuell halten 

Priorität L 
Ziel Das Baumkataster wird aktuell gehalten, regelmässig überprüft und ergänzt 
Beschrieb Das Baumkataster wird in regelmässigen Abständen überprüft, aktualisiert und 

ergänzt. U.a. neue Bäume, Fällungen, Pflege, Sturmschäden, Beurteilungen bei 
Baumumgängen zeitnah eintragen (mind. 1x jährlich). 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Tiefbau (neue Bäume), Werkhof (neue Bäume, Fällungen, Pflege), 
Baumumgangsprotokoll (FSNL), Liegenschaften (neue Bäume, Fällungen), REL 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A3, A4, A8, A9, A10,  

Stolpersteine Ressourcen (finanziell, personell), Kommunikation zwischen FSNL, WH, HB-L und 
TB 

Verortung Baumkataster im geoPro Suisse 
Zeitraum des Projektes laufend 

Kostenschätzung   
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

FSNL 
WH, STEN, TB, HB-L 
OBG, FBRZ, BS, Private 

Nächste Schritte  Laufende Aktualisierung bestehendes Baumkataster; Fällungen, und neue Bäume 
eintragen, Lead bei FSNL;  
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele Aktuelles Baumkataster, z.B.  
Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Das Baumkataster ist aktuell (jährliche Aktualisierung) 

 
A3  Baumerhalt, -förderung in Nutzungsplanung prüfen, verankern 

Priorität 2 

Ziel Baumerhalt und Förderung von neuen Bäumen wird in der Nutzungsplanung 
(BNO) verankert. 

Beschrieb Der Baumerhalt und die Baumförderung soll in der nächsten Revision der BNO 
Zofingen in geeigneter Weise verankert werden. Bei der Prüfung und Erarbeitung 
werden betroffene Abteilungen der Stadt sowie die Kommission Natur und 
Landschaft mit einbezogen. 
Stichworte: ökologische Ausgleichsflächen, Versiegelung, Schwammstadt, 
Mikroklima, ökologische Infrastruktur, Baumerhalt (Baumschutz), 
Baumpflanzungen, Klimabäume (Arten), nicht unterbauter Raum. 
(siehe Kap. 8.1 im Baumkonzept) 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

BNO-Revision mit NSR, REL, NL-Inventar, Klimaanpassung, Klimastrategie Bund 
(https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/emi
ssionsverminderung/verminderungsziele/ziel-2050/klimastrategie-2050.html) und 
Kanton (https://www.ag.ch/de/themen/klimawandel/kanton)  
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A4, A5, A6, A7, A10, B3, B4, C1, C2 
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Stolpersteine Dauer der BNO-Revisionen, Politik, aktuelle BNO, neue BNO, Einzelbaumschutz 
wird kritisch gesehen, Innenentwicklung, private Bäume noch nicht erfasst 

Verortung BNO, NSR, öffentliche und private Bäume 
Zeitraum des Projektes 2025-2031 (Revision BNO) 

Kostenschätzung Zu gegebener Zeit budgetieren, Schätzung ev. gemäss Offerten 
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

STEN 
FSNL, HB, TB, ev. WH 
 
SR, RK, KNL, ev. NVZ, ev. SBK 

Nächste Schritte  Vorgehen gemäss Ablauf geplante Gesamtrevision BNO (2026-2031);  
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele siehe Beispiele im Baumkonzept, Kap. 8, Kap. 10.7 (Baden, Hausen AG, Buchs, 
Windisch) 
…  

Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Baumschutz und -erhalt ist in der BNO verankert,  
Leitbild und Massnahmen werden umgesetzt 

 

A4  Raumplanung im Untergrund starten 

Priorität 1-2 
Ziel Das Thema Raumplanung im Untergrund wird in der Nutzungsplanung (BNO) 

verankert, mit Regelungen für Unterbauungen. 
Beschrieb Die Raumplanung im Untergrund wird in geeigneter Form in die neue BNO 

integriert. Mit Regelungen für Unterbauungen, unter Berücksichtigung von 
bestehenden und neuen Baumstandorten. 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Aktuelle BNO mit öA, neue BNO. Bäume über Leitungen möglich, zu klären. REL 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A3, A6, A7, A10, B1, B3, B4, C1, C2, C4, C5 

Stolpersteine Alte Leitungen, Dauer der BNO-Revisionen, Politik, aktuelle BNO, neue BNO, 
Mehrheitsfähigkeit, Innenentwicklung, private Bäume noch nicht erfasst 

Verortung primär Siedlungsgebiet und Kulturland 
Zeitraum des Projektes 2025-2031 (Revision BNO) 

Kostenschätzung Zu gegebener Zeit budgetieren, Schätzung ev. gemäss Offerten 
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

STEN 
TB, HB-BB, FSNL 
SR 

Nächste Schritte  Vorgehen gemäss Ablauf geplante Gesamtrevision BNO (2026-2031);  
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele Beispiele im Baumkonzept, Kap. 8 und 10.7; 
Links von piva, Sammlung guter Beispiele Bund: 
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-
publikationen/publikationen/strategie-und-planung/raumplanung-
untergrund.html  
…  
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Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Verankerung des Themas in der BNO mit klaren Vorgaben für Bewilligungen. 
Vorgaben werden bei Baubewilligungen berücksichtigt 

 
A5  Inventar der schützenswerten Gärten und Anlagen erarbeiten 

Priorität 3 

Ziel Übersicht der schützenswerten Parkanlagen auf Basis Icomos im Geoportal 
(geoPro Suisse) sichtbar machen. Icomos mit dem NL-Inventar Zofingen 
abgleichen. 

Beschrieb Die Liste der schützenswerten Gärten und Anlagen (Icomos) soll auf geoPro Suisse 
ersichtlich sein (siehe auch Onlinekarten des Kantons Aargau). 
Es wird soweit möglich geklärt, inwiefern die Icomos-Liste noch aktuell ist. Welche 
Parkanlagen sind bereits geschützt, welche sind verschwunden (überbaut). Es 
wird ein Abgleich mit überarbeitetem NL-Inventar (liegt Ende 2025 vor) 
vorgenommen.  
z.B. mit Gesamtkonzept Grüne Lunge Ost erarbeiten (Stadt östlich der Altstadt) 
(siehe Kap. 8.2 Im Baumkonzept) 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

NL-Inventar (Inventarobjekte, Schutzobjekte), Icomos 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, C1, C2, C3, C5 

Stolpersteine Kosten, Finanzierung Erfassung Icomos, Vollständigkeit und Aktualität von Icomos; 
Abgleich mit neuem NL-Inventar, politische Akzeptanz 

Verortung Siedlungsgebiet  
Zeitraum des Projektes ab 2030, teilweise 2025/26  

Kostenschätzung Zu gegebener Zeit budgetieren, Schätzung ev. gemäss Offerten 
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

STEN 
FSNL 
Externes Büro, RK 

Nächste Schritte  Abklärung Aktualisierung Icomos (2025); Sichtbarmachung Icomos auf Webgis 
Zofingen (2025); Abgleich NL-I mit Icomos (ab 2026);  
Gesamtkonzept Grüne Lunge Ost (ab 2026);  
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele Stadt Zürich, andere CH Städte; 
Icomos-Leitfaden: Gartendenkmäler in der Planung (mit Beispielen);   
ev. Beispiele im Baumkonzept (Kap. 8 und 10.7) 
…  

Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Bewusstsein und Kenntnisnahme der vorhandenen Grundlagen in der Verwaltung 
und der Bevölkerung, Nutzer rufen Icomos-Layer im öffentlichen Geoportal der 
Stadt Zofingen ab 

 

A6  Nutzungskonzept öffentlicher Raum erarbeiten 

Priorität 3 
Ziel Gut nutzbare öffentliche Räume mit hoher Aufenthaltsqualität und Bäumen 

schaffen 
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Beschrieb Nutzungskonzept für den öffentlichen Raum in der Stadt Zofingen erarbeiten 
(lassen). Aufgrund dessen und unter Berücksichtigung der Klimaanalysekarten des 
Kantons den Bedarf und das Potenzial weiterer Baumpflanzungen aufzeigen. 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Klimaanalysekarten Kanton, Karten Pilotprojekt (Analyse, Konzept), Konzeptskizzen 
aus Baumkonzept (Kap. 6), REL 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, B1, B4, C2, C4 

Stolpersteine Finanzierung der Grundlagen 
Verortung ganzes Siedlungsgebiet, sowie entlang von Strassen und Wegen, 

Naherholungsgebiete 

Zeitraum des Projektes ab 2031 (nach Gesamtrevision der BNO) 

Kostenschätzung Zu gegebener Zeit budgetieren, Schätzung ev. gemäss Offerten 
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

STEN 
FSNL, TB, HB, Stadtmarketing 
Externes Büro, RK 

Nächste Schritte  Ziele definieren, Vorgehen festlegen, Offerten einholen;  
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele andere Städte, z.B. … 
…  

Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

gut besuchte, belebte Freiräume 

 
A7  Standards für Planung definieren  

(Baumartenliste, Ausgestaltung Baumstandorte usw.) 

Priorität 1L 
Ziel Standards für die Planung von Baumpflanzungen werden zur Verfügung gestellt 

und umgesetzt. 
Beschrieb Vorgaben definieren, was ist nötig für ein nachhaltiges Wachstum von 

Stadtbäumen (z.B. Merkblätter):  
- Baumarten: eigene Liste oder Verweis auf eine bestehende, Zukunftsbäume 
(Stichworte: einheimisch / Artverwandt / Südeuropa);  
- Artenwahl: Statistik aus Baumkataster für Baumartenvielfalt berücksichtigen 
(Resilienz) 
- Ausgestaltung Baumstandorte: eigenes Merkblatt oder bestehende (Stichworte: 
Boden, Baumscheibe).  
- Unterhalt und Pflege 
- Kosten für Neupflanzungen (inkl. Pflege mind. 5 Jahre). 
- Merkblätter erarbeiten und zugänglich machen für Verwaltung und Bevölkerung 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Erfahrungen WH, aktueller Baumbestand, aktuelles Pflegekonzept; Baumkataster: 
Statistiken Artenzusammensetzung (Gesamt und Auszug Quartier); REL; 
bestehende Merkblätter anderer Städte 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A3, A4, A5, A8, B3, B4, C1, C2, C4 
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Stolpersteine Ressourcen (finanziell, personell); Finanzierung neue Bäume (Kauf, Pflanzung, 
Unterhalt), Widersprüche bestehende Artenliste und Ideen Zofingen; 
Aktualisierung der Artenliste 

Verortung Intranet und Homepage 
Zeitraum des Projektes 2025-2027 

Kostenschätzung ca. 40-70h 

Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

FSNL  
STEN, WH, TB, HB-BB, HB-L 
BS, KNL 

Nächste Schritte  Vorgehen definieren (siehe Beschrieb); beteiligte Abteilungen informieren und 
einbeziehen;  
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele andere Gemeinden, ev. Vorschläge im Baumkonzept; Links ergänzen (Klimaoase, 
GALK, Biodiversitätsindex Stadtbäume, Baumlisten andere Städte etc.) 
…  

Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Die Standards stehen im Internet allen zur Verfügung, sind bekannt und werden 
angewendet. 

 
A8  Standards für Pflege definieren  

(Allg. Pflegestandards, und -konzepte für Parkanlagen) 

Priorität L 
Ziel Die Bäume im öffentlichen Besitz sind bekannt und es ist definiert, wie und wann 

sie gepflegt werden. Es gibt Pflegestandards für Jungbaumpflege, Schnittarten, 
Bewässerung, etc. 

Beschrieb Es werden Standards für die Pflege jener Bäume definiert, die in der Verantwortung 
des Werkhofs liegen. Einerseits allgemeine Pflegestandards, andererseits 
Konzepte für einzelne Bäume resp. Baumbestände. Z.B. Jungbaumpflege, 
Schnittart und -Rhythmus, Unterwuchspflege, Bewässerung. Es kann einzelne 
Bäume, ganze Parkanlagen, Alleen oder auch Quartiere betreffen. 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Baumumgang, Sicherheit, Verantwortung bei anderen Stellen (Seniorenzentrum, 
BZZ etc.) 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A7, A10, B1, B2, B3, B4, C1, C3, C4, C5 

Stolpersteine Ressourcen (finanziell, personell), Besitzverhältnisse 
Verortung öffentliche Bäume 

Zeitraum des Projektes Konzepte bestehen (WH) 

Kostenschätzung   
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

WH 
FSNL, HB-L 
ev. BZZ, Seniorenzentrum, OBG, BS … 

Nächste Schritte  Konzepte beim WH bereits vorhanden 

Best Practice Beispiele General Guisan-Allee, Heiternplatz 
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Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Jeder öffentliche Baum ist in einem Pflegekonzept erfasst. Baumschnitte. 

 
A9  Monitoring aufbauen 

Priorität 2 

Ziel Überwachung des Baumbestandes wird über ein regelmässiges Monitoring 
sichergestellt. 

Beschrieb Mit Hilfe eines geeigneten Monitoringkonzepts wird sichergestellt, dass der Stadt 
der aktuelle Baumbestand sowie die Entwicklung bekannt ist. Elemente können 
sein: Baumumgang, Baumkataster (aktualisieren, erweitern), Pflegekonzept 
Bäume (WH), Häufigkeit der Beurteilung und Pflege festhalten, Zusammentragen 
der Informationen. 
Klärung, wer in welcher Form regelmässig über den Stand informiert wird.  
Knowhow erhalten und fördern. 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Für die quantitative Erfassung der Grünflächen, Bäume und Gründächer in der 
Siedlung WSL aktuell ein GIS-Modell, basierend auf den Lidardaten und dem 
Luftbild. Das Modell schafft die Grundlage für ein kantonales 
Grünflächenmonitoring. Die Ergebnisse aus dem Projekt inklusive Schlussbericht 
wird im August 2024 erwartet. (Projekt online nicht gefunden, bei StadtLandschaft 
nachfragen); 
Ein Monitoring für die Stadt Zofingen kann ggf. auf diesen Daten aufbauen. 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A5, A8, A10, B2, B3, B4, C4 

Stolpersteine Ressourcen (personell, finanziell), 
Verortung Informationen laufen bei der FSNL zusammen, Baumkataster 
Zeitraum des Projektes ab 2028, später laufend 

Kostenschätzung   
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

FSNL 
WH, STEN 
BS 

Nächste Schritte  Vorhandene Elemente sammeln, Vorgehen definieren;  
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele ev. Vorschläge im Baumkonzept, ev. WSL-Projekt (siehe Synergien) 
…   

Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Mit Hilfe des Monitorings wird regelmässig über den Baumbestand orientiert und 
dient als Grundlage für das weitere Vorgehen. 

 
A10 Finanzielle und personelle Ressourcen für Baumunterhalt sichern 

Priorität 1 L 
Ziel Der Aufwand für den Baumunterhalt erscheint im jährlichen Budget (unter 

Parkanlagen). 
Beschrieb Im jährlichen Budget ist ein Betrag für die Baumpflege, Baumgutachten, 

Bewässerung und weitere Aufwände in diesem Zusammenhang vorgesehen. Sie 
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können für interne Arbeiten oder externe Aufträge ausgegeben werden. Bei der 
Ressourcenplanung ist mit einem Stundenbudget für eigene Arbeit zu planen. 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Stadtrat und Einwohnerrat muss Budget absegnen. Akute Fälle werden ausgeführt 
und falls nötig erläutert in der Erfolgsrechnung. 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A3, A7, A8, A9, B1, B2, B3, B4, C3, C4 

Stolpersteine Kürzungen durch Stadtrat in der Budgetdebatte 
Verortung Budget Werkhof Parkanlagen 

Zeitraum des Projektes laufend 

Kostenschätzung  - 
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

WH 
FSNL, HB-L 
BZZ, Seniorenzentrum, OBG … 

Nächste Schritte   - 

Best Practice Beispiele Unterhalt Bäume Heiternplatz 
Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Es gibt einen Budgetposten Bäume. 
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10.3 Massnahmen – B Handeln auf eigenen Flächen 

B1  Projekte starten für neue Baumpflanzungen 

Priorität 2 
Ziel Projekte starten mit dem expliziten Ziel, neue Bäume in Zofingen zu pflanzen 
Beschrieb Neue Projekte werden gestartet mit dem Ziel, neue Bäume zu pflanzen. Damit 

werden folgende Ziele verfolgt: Reduktion der Hitzebelastung (Klimaanpassung), 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Förderung der ökologischen Vernetzung und 
Artenvielfalt. 
In der Planungsphase werden Standorte möglicher Baumpflanzungen eruiert und 
geplant. Beginnend auf einer konzeptuellen Ebene werden die Standorte bis auf 
Stufe Bauprojekt konkretisiert. Dies beinhaltet neben baulichen Aspekten auch 
der Einbezug von Betroffenen (Anwohner, Eigentümer, Gewerbe, 
Stadtbilkommission, N+L Kommission, Werkhof, Schulen, Naturschutzverein, 
etc.). Anschliessend Kreditbeschluss, Baugesuch, Umsetzung. 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Planungsvorgaben, Klimaanpassung (Hitzeminderung), ökologische Infrastruktur, 
REL 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, B4, C3, C4, C5 

Stolpersteine Nutzungskonflikte (z. B. Parkplätze, Werkleitungen), Privatgrund, Ressourcen 
(finanziell, personell), 

Verortung Siedlungsraum 
Zeitraum des Projektes ab sofort möglich 

Kostenschätzung Budgetierung je nach Projekt 
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

TB 
WH, HB-L, HB-BB, FSNL 
Private Liegenschaftsbesitzer 

Nächste Schritte  Ideen sammeln, Projektvorschläge in SR, Priorisieren 

Best Practice Beispiele Klimaoase (Kanton Aargau);  
Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Mehr Baumpflanzungen in Zofingen 

 
B2  Quickwins umsetzen  

Priorität 1 L 

Ziel Auf aktuelle Möglichkeiten zum Erhalt oder Neusetzung von Bäumen rasch 
reagieren und entsprechend handeln. 

Beschrieb In aktuellen Situationen (Projekten), bei denen es um Bäume geht oder Platz für 
neue Bäume vorhanden wären, wird zunächst der Erhalt, die Stärkung oder die 
Neupflanzung von Bäumen geprüft und entsprechende Massnahmen ergriffen. 
Falls das bei einem bestehenden Baum nicht möglich ist, wird eine 
Ersatzpflanzung vorgesehen. Diese kann an gleicher Stelle oder in Absprache mit 
der zuständigen Stadtverwaltung woanders erfolgen. 
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Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Sensibilisierung innerhalb der Verwaltung stärken 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B1, B3, B4, C1, 
C2, C3, C4,  

Stolpersteine Einhaltung Budget 
Verortung Gemeindegebiet von Zofingen 
Zeitraum des Projektes ab sofort (2025) 

Kostenschätzung je nach Massnahme budgetrelevant 
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

TB und WH 
HB-L, HB-BB, FSNL 
BZZ, Seniorenzentrum, OBG 

Nächste Schritte  Betroffene Abteilungen informieren, sensibilisieren 

Best Practice Beispiele Brunnenversickerungen in der Nähe von Bäumen priorisiert umgesetzt 
Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

1-2 Massnahmen zur nachhaltigen Stärkung des Baumbestandes in Zofingen 
werden pro Jahr umgesetzt. 

 
B3  Synergien nutzen für neue Baumpflanzungen 

Priorität 1-2 L 

Ziel Baumpflanzungen in laufende Projekte integrieren mit dem Ziel, neue Bäume in 
Zofingen zu pflanzen. 

Beschrieb Im Rahmen von laufenden Bauprojekten wird der Erhalt von bestehenden und die 
Pflanzung von neuen Bäumen von Projektbeginn an mitgedacht, eingeplant und 
gefördert. Die betroffenen Anspruchsgruppen sind frühzeitig einzubeziehen, um 
ein gutes Gelingen sicherzustellen (z. B. Anwohner, Eigentümer, Gewerbe, 
Stadtbildkommission, N+L Kommission, Werkhof, Schulen, Naturschutzverein, 
etc.) 
Damit werden folgende Ziele verfolgt: Reduktion der Hitzebelastung 
(Klimaanpassung), Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Förderung der ökologischen 
Vernetzung und Artenvielfalt.  

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Strassen- und Werkleitungssanierungen, Neugestaltung von Freiflächen, 
Baustellen auf öffentlichem Grund.  
Stichworte: Schwammstadt, Klimaanpassung, ökologische Infrastruktur, Altstadt-
Projekt. REL 
(Baumkonzept, Kap. 5,6,7) 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, B4, C1, C2, C3, C4, 
C5,  

Stolpersteine Nutzungskonflikte (z. B. Parkplätze, Werkleitungen), Privatgrund, Ressourcen 
(finanziell, personell), 

Verortung Verkehrsachsen, Verkehrswege; Gemäss Konzeptskizze aus dem Baumkonzept 
(Abb. 12 und 13). 

Zeitraum des Projektes ab sofort, im Rahmen von laufenden Projekten 

Kostenschätzung Finanzierung über die entsprechenden Projekte, personelle Ressourcen  
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Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

TB 
STEN, FSNL, WH, HB-L, ev. HB-BB 
STWZ, Kanton, OBG 

Nächste Schritte  Priorisierung der Strassenräume, z.B. anhand Hitzebelastung, Frequenz, etc. 

Best Practice Beispiele Eisengrubenweg, Ob. Mühlemattstrasse 
Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Jeder Strasse ihren Baum 

 

B4  Ökologische Infrastruktur mit Fokus auf Bäume umsetzen 

Priorität 2 
Ziel Bei der Planung und Umsetzung der Ökologischen Infrastruktur werden die Bäume 

gezielt mit einbezogen. 
Beschrieb Bei der Planung und Umsetzung der Ökologischen Infrastruktur werden die Bäume 

gezielt mit einbezogen. Der Fokus liegt auf dem Siedlungsgebiet.  
Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Pilotprojekt mit Kanton (Lebensraumaufwertung und Klimaanpassungen); 
Konzeptpläne im Baumkonzept; Leitbild Natur und Landschaft Zofingen; 
Gesamtrevision BNO (2026-2031), Kanton AG 
(https://www.ag.ch/de/themen/umwelt-natur/natur-und-
landschaftsschutz/oekologische-infrastruktur?jumpto=NjgzOTc2OA),  
Bund 
(https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/oekologische-
infrastruktur.html);  
REL 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A3, A4, A5, A6, A7, A10, B1, B2, B3, C1, C2, C3, 
C4, C5,  

Stolpersteine Vorgaben Kanton AG; Ressourcen (finanziell, personell), politischer Wille  

Verortung Raumplanung, Gesamtrevision BNO, NSR 
Zeitraum des Projektes gemäss Ablauf der Gesamtrevision BNO (2026-2031), dann laufende Umsetzung 

Kostenschätzung   
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

FSNL 
STEN, TB, HB-L, WH 
KNL, RK 

Nächste Schritte  Input an STEN für Gesamtrevision BNO (ÖI),  
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele ev. Vorschläge im Baumkonzept, andere Städte 
…  

Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

ökologische Infrastruktur inklusive Bäume ist in BNO und NSR verankert. Die 
Vorgaben werden umgesetzt. Neue Bäume werden als Teil der ökologischen 
Infrastruktur gesetzt (Vernetzungselemente, Trittsteine). 
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10.4 Massnahmen – C Einfluss nehmen, Sensibilisieren 

C1  Grundlagen für Baubewilligungsverfahren aufarbeiten 

Priorität 1-2 L 
Ziel 1. Klärung der Auswirkungen des Leitbildes Bäume auf das aktuelle 

Baubewilligungsverfahren.  
2. Änderungen in Gesamtrevision BNO betreffend Bäume im das 
Baubewilligungsverfahren verankern. 

Beschrieb 1. Schritt: Leitbild Bäume wird in Baubewilligungsverfahren aufgenommen, in 
Textbausteinen, Wegleitung, Merkblätter und bei öffentlichen Bauvorhaben. 
2. Schritt: An der Gesamtrevision BNO (2026-2031) arbeitet die 
Baubewilligungsbehörde mit, um die spätere Umsetzung zu vereinfachen und die 
Bestimmungen betreffend Bäume möglichst praxistauglich zu formulieren.  
3. Schritt: wenn neue BNO rechtskräftig ist, werden Textbausteine, Wegleitung und 
Merkblätter entsprechend angepasst. 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Gesamtrevision BNO, Bauprojekte EWG und OBG, Bestimmungen Kanton und 
Bund (z.B. Grenzabstände, Energiegesetz)  
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, B3, B4, C2, C3, C4, C5 

Stolpersteine fehlender oder verspäteter Einbezug BB-Behörde während BNO-Revision und bei 
Gestaltungsplanverfahren; Ressourcen (finanziell, personell), 

Verortung Textbausteine BB; Gestaltungspläne mit Sondernutzungsvorschriften (GP/SNV); 
BNO; Baugesuch-Wegleitung; Merkblätter (intern und extern) 

Zeitraum des Projektes ab 2025 Textbausteine BB und GP/SNV; 2026-2031 Gesamtrevision BNO 

Kostenschätzung laufendes Budget 
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

HB-BB 
FSNL, STEN, TB, HB-L 
- 

Nächste Schritte  Hinweise in Textbausteine BB integrieren (neue Bäume, Baumerhalt); 
Vermerk Einbezug HB-BB bei Gesamtrevision BNO sowie bei 
Gestaltungsplanverfahren; 
Merkblätter erarbeiten mit FSNL 

Best Practice Beispiele siehe Beispiele im Baumkonzept, Kap. 8 (Wurzelraum), Merkblatt Baumschutz auf 
Baustellen (Zofingen),  

Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Es gibt Festlegungen betreffend Bäume in der neuen BNO (Baumschutz, 
Baumerhalt, Baumpflanzungen) mit klaren Vorgaben für Bewilligungen; 
Textbausteine BB berücksichtigen das Leitbild Bäume; 
HB-BB wird bei GP/SNV standardmässig beigezogen (z.B. Mitbericht) 

 

C2  Anforderungen an Planungen formulieren 

Priorität 2 L 
 

Ziel Es sind Anforderungen definiert, was bei Arealentwicklungen und SNP betreffend 
Baumbestand vorliegen muss (aktueller Bestand und für Planung).  
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Beschrieb Die Stadt definiert, welche Unterlagen vorliegen, und Anforderungen erfüllt sein 
müssen bei einer Arealentwicklung und SNP betreffend Bäume.  
Stichworte: ökologische Ausgleichsflächen, Versiegelung, Schwammstadt, 
Mikroklima, ökologische Infrastruktur, Baumerhalt (Baumschutz), 
Baumpflanzungen, Klimabäume (Arten), nicht unterbauter Raum. 
Erhöhte Qualität einfordern für Bäume und Umgebung. 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

bisherige Vorgaben für Arealentwicklungen, SNP; Bäume als Teil von neuem 
Merkblatt für Arealentwicklungen und SNP (GP) für Zofingen. REL 
Beispiele für Pflichtenheft für Arealentwicklungen und SNP, z.B. zwingende 
Bestandesaufnahme etc. 
siehe auch Merkblatt zu Postulat, Juni 2024: 
https://www.zofingen.ch/public/upload/assets/15102/ER.2022.053.2_PVP_Gestal
tunspl%C3%A4ne.pdf?fp=4  
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, B3, B4, C1, C3, C4 

Stolpersteine Bauherren, Planer, Politik, Innenentwicklung, Interessensabwägung 
Verortung in BNO ergänzen und als Merkblatt für Arealentw. und SNP (GP) 

Zeitraum des Projektes 2027-2032 

Kostenschätzung   
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

STEN 
FSNL, TB, HB-L, HB-BB 
RK, Bauherren, Planer 

Nächste Schritte  Recherche zu anderen Gemeinden, Merkblatt entwerfen; 
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele ev. Beispiele von anderen Gemeinden und Städten, u.a. aus dem Baumkonzept 
(Kap. 10.7) 
…  

Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

In neuen GP, SNV und Arealüberbauungen wird der aktuelle Baumbestand erfasst, 
möglichst viele Bäume erhalten und entsprechende Neupflanzungen vorgesehen. 
Gute Aussenräume mit Baumbestand.  

 
C3  Baumberatung aufbauen und anbieten 

Priorität 3 
Ziel Für private Garten- und Liegenschaftsbesitzer sowie Planer wird eine 

Baumberatung aufgebaut. 
Beschrieb Private Garten- und Liegenschaftsbesitzer werden sensibilisiert für den 

Baumerhalt (Pflege) und Neupflanzungen. Dies kann zum Beispiel durch 
Informationen, Merkblätter, Beratungsangebote, Sensibilisierungsaktionen 
geschehen. Mögliche Aktionen: Medienmitteilungen, Führungen, Marktstand (Info- 
und Vereinsmarkt), Social Media, Kurse 
Beratungsangebot ähnlich NATUR FINDET STADT prüfen 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Angebote Kanton (Naturama, Naturförderung); Kurse von Pusch, sanu; In Zofingen 
aktive Baumspezialisten (Baumpfleger),  
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Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10, B2, B3, B4, C1, C4, 
C5  

Stolpersteine Ressourcen (finanziell, personell); Budget für Beratungen; Innenentwicklung vs. 
grosse Bäume 

Verortung Homepage 
Zeitraum des Projektes ab 2028 

Kostenschätzung   
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

FSNL 
WH, TB, HB-L 
BS 

Nächste Schritte  Start terminieren; Homepage laufend aktualisieren;  
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele siehe andere Städte, Angebote zu Bäumen; Projekt NATUR FINDET STADT 
(Gartenberatung) 
…  

Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Merkblätter und Beratungsangebote sind auf der Homepage aufgeschaltet und 
Verwaltung und Bevölkerung bekannt. Das Beratungsangebot wird rege genutzt. 

 

C4  Wissenssammlung aufbauen und zur Verfügung stellen 

Priorität 2 L 
Ziel Wissenssammlung zum Thema Bäume im Siedlungsraum, die in geeigneter Form 

der Verwaltung sowie Privatpersonen zur Verfügung gestellt wird. 
Beschrieb Es wird eine Wissensammlung aufgebaut zum Thema Bäume im Siedlungsraum 

(Stadtbäume). 
Inhalte können sein: Nutzen der Bäume, Artenlisten mit Informationen, 
Neupflanzungen (geeignete Arten mit Eigenschaften, Anwuchspflege), 
fachgerechte Baumpflege, Baumschutz, aktuelle Themen und Gefahren, Artikel 
und Medienspiegel, nützliche Links etc. 
Die Wissenssammlung wird in geeigneter Form der Verwaltung sowie 
Privatpersonen zur Verfügung gestellt. 
Regelmässige Aktualisierung 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Strategien Kanton und Bund, GALK (Strassenbaumliste), Klimaoase (Projekt 
Kanton AG),  
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, B2, B3, B4, C1, 
C2, C3, C5 

Stolpersteine Ressourcen (personell FSNL) 

Verortung Homepage 
Zeitraum des Projektes ab 2026 

Kostenschätzung   
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

FSNL 
WH, TB 
BS, FBRZ 
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Nächste Schritte  Start terminieren; Homepage laufend aktualisieren;  
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele siehe andere Städte, Infos zu Stadtbäumen 
…  

Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Homepage ist aufgeschaltet, bei Verwaltung und Bevölkerung bekannt und wird 
regelmässig abgerufen. 

 

C5  Förderprogramme für Private konzipieren und umsetzen 

Priorität 2 
Ziel Förderung von Baumsetzungen von Privaten und in der Arbeitszone 
Beschrieb Verschiedene Möglichkeiten eruieren, um Baumerhalt und Baumsetzungen auf 

privaten Grundstücken zu fördern. Abklärung von Kosten und Ansprechpartnern 
Baumschenkungen, Beiträge an Pflege für besonders wertvolle Bäume etc. 
Einzelne umsetzen. 

Synergien, 
Abhängigkeiten, Bezüge 

Mögliche Fördergelder von Kanton, Bund, Stiftungen etc., REL 
 
Baumkonzept Massnahmen A1, A3, A4, A5, A7, A8, A10, B1, B2, B3, B4, C1, C2, 
C3, C4, 

Stolpersteine Ressourcen (finanziell, personell),  

Verortung primär Siedlungsgebiet 
Zeitraum des Projektes ab 2027 

Kostenschätzung   
Lead,  
Mitwirkende Abteilungen 
Weitere Partner 

FSNL 
STEN, WH, TB, HB-BB 
KNL, ev. Kanton, Nachbargemeinden, Stiftungen 

Nächste Schritte  Konzept mit Vorschlägen für SR;  
Best Practice Beispiele ergänzen 

Best Practice Beispiele Ideen von anderen Gemeinden, Kantonen anschauen; Espace - Thema nachlesen 
…  

Indikatoren für die 
Auswirkung der 
Massnahme 

Finanzierung aufgegleist, grosse Nachfrage 
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10.5 Gesetzliche Vorgaben Bund 

Raumplanungsgesetz RPG 

Art. 1 Ziele 
1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das 
Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten 
aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete 
Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die 
natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft. 
1 Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen: 
a die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu 
schützen; 
abis die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen 
Wohnqualität; 
b  kompakte Siedlungen zu schaffen; 
bbis die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;  
c das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern 
und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken; 
d die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern; 
e die Gesamtverteidigung zu gewährleisten; 
f die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu fördern. 
 
Art. 3 Planungsgrundsätze 
1 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze. 
2 Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen: 
a. der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere 
Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben; 
b. Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen; 
c. See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden; 
d. naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben; 
e. die Wälder ihre Funktionen erfüllen können. 
3 Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung 
zu begrenzen. Insbesondere sollen:  
a. Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein und schwergewichtig an 
Orten geplant werden, die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind; 
abis Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend 
genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche; 
b. Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und 
Erschütterungen möglichst verschont werden; 
c. Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden; 
d. günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein; 
e. Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten. 
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Natur- und Heimatschutzgesetz NHG 

Art. 18b Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung und ökologischer Ausgleich 
1 Die Kantone sorgen für Schutz und Unterhalt der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung. 
2 In intensiv genutzten Gebieten inner- und ausserhalb von Siedlungen sorgen die Kantone für 
ökologischen Ausgleich mit Feldgehölzen, Hecken, Uferbestockungen oder mit anderer naturnaher 
und standortgemässer Vegetation. Dabei sind die Interessen der landwirtschaftlichen Nutzung zu 
berücksichtigen. 
 
Verordnung über den Natur- und Heimatschutz NHV 

Art. 15 Ökologischer Ausgleich 
1 Der ökologische Ausgleich (Art. 18b Abs. 2 NHG) bezweckt insbesondere, isolierte Biotope 
miteinander zu verbinden, nötigenfalls auch durch die Neuschaffung von Biotopen, die Artenvielfalt 
zu fördern, eine möglichst naturnahe und schonende Bodennutzung zu erreichen, Natur in den 
Siedlungsraum einzubinden und das Landschaftsbild zu beleben. 
2 Für Beiträge für besondere ökologische Leistungen in der Landwirtschaft gilt der Begriff 
Biodiversitätsbeiträge, wie er in der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 201340 verwendet 
wird. 
 

10.6 Richtplanerische und gesetzliche Vorgaben Kanton Aargau 

Kantonaler Richtplan Kanton Aargau 

S1.1 Siedlungsqualität und innere Siedlungsentwicklung  
Planungsgrundsätze 

A.  Die Siedlungsqualität (Baustruktur, Aussenraum und Umwelt) wird aufgewertet. Angestrebt 
wird eine qualitativ hochwertige Gestaltung und städtebauliche Einbettung von Siedlungselementen 
in die Landschaft. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Aufwertung der öffentlichen 
Aussenräume und der Gestaltung der Bauzonengrenze. 
B.  Erneuerungen und Veränderungen des Siedlungsraums erfolgen unter Beachtung der 
Baustruktur, des Freiraums, optimaler, auf die Quartierstruktur abgestimmte baulicher Dichten, der 
Verkehrskapazitäten und einer ausgewogenen Sozialstruktur. Die Gemeinden legen die 
Qualitätskriterien in der Nutzungsplanung fest. 
 
Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen (AUSZUG) 

1.  Siedlungsqualität, innere Siedlungsentwicklung und Strassenraumaufwertung 
1.1  Die Gemeinden sorgen vorab mittels geeigneter Zonen- und Bauvorschriften sowie 
Sondernutzungsplänen für eine: gute Siedlungsqualität (Ortsbild, Qualität der Architektur, 
Umgebungs- und Freiraumgestaltung, Sicherheit in öffentlichen Räumen, Ökologie, 
Energieeffizienz); Ausnützung des Verdichtungspotenzials unter Einhaltung der quartierspezifischen 
Qualitäten; ökologische Vernetzung im Siedlungsgebiet. Ergänzend sind qualitätssichernde 
Instrumente und Verfahren anzuwenden, beispielsweise Bebauungskonzepte, Wettbewerbe, 
Testplanungen, Studienaufträge usw. 
1.2 Die Gemeinden formulieren geeignete Bauvorschriften: 
für eine kinder-, jugend- und altersgerechte Umgebungs- und Freiraumgestaltung, 
2.  Hohe Qualität von kantonalen und kommunalen Bauten 
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2.1 Kanton und Gemeinden übernehmen ihre Verantwortung durch Beispiele von öffentlichen 
Bauten und Anlagen mit hoher Architektur- und städtebaulicher Qualität. 
 
H 7 Klima 
Hauptausrichtung 
Der Kanton Aargau will bis 2050 klimaneutral sein. Er berücksichtigt in der räumlichen Planung und 
Entwicklung die Ziele der kantonalen Klimastrategie, indem er die räumlichen Auswirkungen des 
Klimawandels koordiniert sowie auf nachhaltige und innovative Weise bewältigt, um auch für 
kommende Generationen eine hohe Lebensqualität und Standortattraktivität sicherzustellen. 
Strategien 
H 7.2  Kanton und Gemeinden setzen mit einer qualitätsorientierten Siedlungsentwicklung nach 
innen nachhaltige und klimaangepasste Siedlungsstrukturen mit hoher Aufenthaltsqualität in den 
Aussenräumen sowie entsprechenden Verkehrsinfrastrukturen um. Sie tragen insbesondere zu 
einem angenehmen Lokalklima, einem klimaresilienten Wassermanagement und zur Förderung der 
Biodiversität im Siedlungsgebiet bei. Der Kanton stellt Grundlagen bereit für die Umsetzung einer 
klimaangepassten Siedlungsentwicklung in den nachgelagerten Verfahren. 
 

Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) 

2.3.1 Planungspflicht 
§ 13 Abs. 2bis Grundsatz 
Die Gemeinden zeigen auf, wie sie die innere Siedlungsentwicklung und die Siedlungsqualität 
fördern und wie die Siedlungsentwicklung auf die vorhandenen oder noch zu schaffenden 
Kapazitäten des Verkehrsnetzes abgestimmt ist.  
 
6.6. Öffentliche Strassen und benachbartes Grundeigentum 
§ 111 Abstände  
1 Die vom Strassenmark gemessenen Abstände betragen:  
d) für Einfriedungen von mehr als 80 cm bis zu 1.80 m Höhe und für einzelne Bäume gegenüber 
Kantonsstrassen 2 m; gegenüber Gemeindestrassen 60 cm, wenn die Gemeinden nichts anderes 
festlegen.  
1bis Die Abstände gegenüber Gemeindestrassen gelten ebenfalls gegenüber Privatstrassen im 
Gemeingebrauch. *  
2 Durch Sondernutzungspläne, kantonale Nutzungspläne sowie Sichtzonen können die Abstände 
erhöht oder, namentlich zum Schutz von Ortsbildern, herabgesetzt oder aufgehoben werden.  
4 Die für einzelne Bäume gegenüber Kantonsstrassen vorgeschriebenen Abstände ermässigen sich 
um 1 m und der Abstand für Einfriedungen wird aufgehoben, wo neben der Fahrbahn Geh- und 
Radwege liegen. 
 
Bauverordnung (BauV) 

8. Strassen und Parkfelder 
§ 42 Sichtzonen (§ 110 BauG) 
1 Für die Beurteilung der Sichtzonen gilt als Richtlinie das «Merkblatt Sicht im Strassenraum» des 
Departements Bau, Verkehr und Umwelt vom 1. Februar 2021. 8)  
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2 In den Sichtzonen muss eine freie Sicht in einer Höhe von 60 cm bis 3 m gewährleistet sein. 
Einzelne, die Sicht nicht hemmende Bäume, Stangen und Masten sind innerhalb der Sichtzonen 
zugelassen.  
EG ZGB 

6.1. Eigentum  
§ 73 Grenzabstände von anderen Pflanzen  
1 Gemessen ab Stockmitte gelten folgende Grenzabstände:  
a) 1 m für Pflanzen mit einer Höhe über 1,8 m bis zu 3 m,  
b) 2 m für Pflanzen mit einer Höhe über 3 m bis zu 7 m,  
c) die halbe Pflanzenhöhe für Pflanzen mit einer Höhe über 7 m bis zu 12 m,  
d) 6 m für Nuss-, Kastanien- und andere Bäume mit einer Höhe über 12 m.  
2 In Abweichung zu Absatz 1 gilt ein Grenzabstand von  
a) 0,5 m für Reben mit einer Höhe über 1,8 m,  
b) 3 m für Obstbäume mit einer Höhe über 7 m.  
3 Gegenüber Waldboden beträgt der Grenzabstand für alle Pflanzen 0,5 m.  
4 Gegenüber Rebland erhöhen sich die in Absatz 1 genannten Grenzabstände für alle Pflanzen um je 
2 m.  
5 In Ergänzung zu den Absätzen 1 und 2 sind gegenüber Grundstücken in der Landwirtschaftszone 
sämtliche Pflanzen auf einen Abstand von 0,6 m von der Grenze zurückzuschneiden, soweit dies für 
die landwirtschaftliche Bewirtschaftung erforderlich ist.  
§ 74 Grenzabstände von Hecken und Feldgehölzen innerhalb der Landwirtschaftszone  
1 Gegenüber Grundstücken innerhalb der Landwirtschaftszone müssen Hecken und Feldgehölze 
einen Grenzabstand von 3 m ab Hecken- beziehungsweise Gehölzrand einhalten.  
 
 

10.7 Beispiele von Festlegungen zum Schutz und Entwicklung in der BNO  

Planungsziele am Bsp. BNO Stadt Baden 

§ 2 Ziele 
1 Die wesentlichen Ziele der BNO mit der rechtlichen Bedeutung von Planungsgrundsätzen sind: 
- die ökonomisch und ökologisch sinnvolle Nutzung und Erschliessung des Baugebiets; 
- die Durchmischung der Funktionen Wohnen, Arbeiten und Erholen; 
- die Förderung einer guten Wohnqualität und preisgünstiger Wohnmöglichkeiten; 
- die Förderung der wirtschaftlichen Prosperität; 
- die Förderung einer guten Siedlungs-, Freiraum- und Architekturqualität; 
- die Pflege des Ortsbilds; 
- die Erhaltung und Verbesserung der siedlungsökologischen und landschaftlichen Qualitäten; 
- der Schutz der Menschen, Tiere und Pflanzen, ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensräume vor 
schädlichen Einwirkungen, namentlich des Verkehrs. 
Jede raumwirksame Tätigkeit soll unter Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft 
und Wasser erfolgen. 
2 Die Planungsziele sind als Beurteilungsmassstab für alle raumwirksamen Tätigkeiten verbindlich. 
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Quartierbeschriebe als Referenz am Bsp. BNO Gemeinde Hausen AG 
Vom Gemeinderat am 24.02.2023 für die öffentliche Auflage verabschiedet 
§4 Bauen mit Qualität 
1 Bauten und Anlagen sind qualitätsvoll zu entwickeln und zu gestalten.  
2 Für die Eingliederung ins Quartiers-, Orts- und Strassenbild sind zusätzlich zu den Anforderungen 
in  
§ 15e Abs. 1 BauV weitere Grundlagen, insbesondere folgende Aspekte situationsgerecht zu 
berücksichtigen:  
a) Prägende Elemente und Merkmale des Orts- und Landschaftsbildes und Eigenheiten des 
Quartiers,  
b) Orts- und klimagerechte Umgebungsgestaltung, insbesondere der Vorgärten und der 
Begrenzungen gegen den öffentlichen Raum und bezüglich Terrainveränderungen, Stützmauern, 
Böschungen und Anlagen der Energieerzeugung,  
c) Nutzergerechte Spiel- und Freizeitanlagen,  
d) Sicherheit im öffentlichen und privaten Raum.  
3 Quartierbeschriebe bilden, soweit vorhanden, Hilfsmittel bei der Planung und Beurteilung 
ortsbaulicher Aspekte von Bauvorhaben. Sie sind insbesondere bei grösseren Bauvorhaben, 
Arealüberbauungen und Gestaltungsplänen beizuziehen.  
 
Strukturpläne am Bsp. BNO Gemeinde Buchs  
Vom Gemeinderat am 21. Februar 2023 zuhanden Beschluss des Einwohnerrates verabschiedet 
§16 Strukturpläne  
In den im Bauzonenplan festgelegten Gebieten hat der Gemeinderat einen Strukturplan zu 
erarbeiten. Die Quartierbevölkerung und die Grundeigentümer sind im Erarbeitungsprozess in 
geeigneter Form einzubeziehen. 
1 Die Strukturpläne steuern die gewünschte ortsbauliche Entwicklung für grössere 
zusammenhängende Gebiete, die sich über mehrere Grundzonen erstrecken können. Sie definieren 
Eckpunkte der angestrebten Entwicklung wie Nutzung, Gebäudetypologie und -stellung, 
Höhenentwicklung, Freiraumsituation, Erschliessungs- und Mobilitätsgrundsätze. 
2 Die Strukturpläne sind Grundlage für die Abweichungen von der Regelbauweise der Grundzone, 
welche der Gemeinderat aufgrund der Bestimmungen der überlagerten Zonen von § 17 ganz oder 
teilweise bewilligen kann, wenn ein Baugesuch die Bedingungen des Strukturplans erfüllt. Der 
Gemeinderat zieht zur Beurteilung der Baugesuche das Fachgremium gemäss § 67 bei. 
3 Der Gemeinderat kann die Strukturpläne auch mit einem Gestaltungsplan nach § 5 umsetzen, 
welcher eine planerisch und ortsbaulich zweckmässige Fläche zu umfassen hat. 
4 Der Gemeinderat erlässt die Strukturpläne innert 3 Jahren ab Genehmigung 
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Weitere Planungsinstrumente für Auslegung der Vorschriften in der BNO als Vorbereitung der 
Sondernutzungsplanungen am Bsp. BNO Hausen AG 
Vom Gemeinderat am 24.02.2023 für die öffentliche Auflage verabschiedet 
 
§10 Weitere Planungsinstrumente 
1 Die Inventare und Grundlagenpläne dienen zur Orientierung über bestehende Verhältnisse.  
2 Richtpläne zeigen die erwünschte räumliche Entwicklung auf. Sie beruhen auf Leitbildern und 
enthalten Konzepte zu einzelnen Sachbereichen wie Siedlung, Verkehr, Energie, Freiraumgestaltung, 
Natur und Landschaft usw. oder für bestimmte Gebiete.  
3 Die zusätzlichen Planungsinstrumente werden vom Gemeinderat angeordnet und haben für das 
betroffene Grundeigentum keine direkte Rechtswirkung. Sie sind in die Beurteilung von Bauvorhaben 
zwecks Auslegung der Vorschriften der BNO beizuziehen und dienen zur Vorbereitung der 
Sondernutzungsplanung.  
 
Erhöhte Anforderungen in Gestaltungsplänen am Bsp. BNO Gemeinde Hausen AG 
Vom Gemeinderat am 24.02.2023 für die öffentliche Auflage verabschiedet  
§5 Gestaltungspläne 
1 Für die Ausarbeitung von Gestaltungsplänen gelten folgende Zielvorgaben:  
a) Sicherstellen der ortsbaulichen und architektonischen Einpassung von Bauten, Anlagen sowie 
Freiräumen,  
b) Schaffen einer Überbauung mit hoher Qualität unter Berücksichtigung des quartierspezifischen 
Charakters und der ortsbaulichen Einpassung.  
c) Ausgewogener Wohnungsmix für verschiedene Bedürfnisse,  
d) Ökologisch hochwertige Frei- und Aussenräume auf Grundlage eines Gesamtkonzepts,  
e) Klimagerechte Materialisierung von Bauten und Freiflächen, die vor übermässiger 
Wärmeeinwirkung schützt,  
f) Eine überdurchschnittlich effiziente Energienutzung auf Grundlage eines Energiekonzeptes,  
g) Sicherstellen der Erschliessung und Anbindung des Areals an das bestehende Weg- und 
Strassennetz,  
h) Flächensparende Anordnung der Erschliessungs- und Parkierungsanlagen sowie unterirdische 
Einstellhallen und  
i) Gemeinsame und gut zugängliche Entsorgungsanlagen. 
 
Kompensation mit Bäumen am Bsp. BNO Gemeinde Hausen AG 
Vom Gemeinderat am 24.02.2023 für die öffentliche Auflage verabschiedet  
§48 Spiel-, Aufenthalts- und Erholungsflächen  
1 Die Grösse gemeinschaftlicher Spiel- und Aufenthalts- und Erholungsflächen hat bei Gebäuden 
mit vier und mehr Wohnungen gesamthaft mindestens 15 % der anrechenbaren Geschossfläche zu 
betragen, mindestens jedoch 100 m2. Der Gemeinderat kann den Anteil auf 10 % der anrechenbaren 
Geschossfläche reduzieren, wenn  
a) die oben genannte Forderung zu unverhältnismässigen Lösungen führt, insbesondere bei 
Grosssiedlungen und am Hang oder  
b) mindestens ein Grossbaum oder zwei mittelgrosse Bäume gepflanzt werden.  
2 Der Spielflächenanteil und die Gestaltung der Spiel- Aufenthalts und Erholungsfläche richtet sich 
nach der Bewohnerstruktur. Die Spielplätze sind nach den neusten Erkenntnissen über 
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kindergerechte Wohnumfelder und den verschiedenen Altersgruppen entsprechend 
auszugestalten.  
3 Bei der Anlage der Spielplätze ist darauf zu achten, dass die Kinder diese Plätze möglichst 
unbeaufsichtigt erreichen und benützen können.  
 
Qualitätsanforderungen für Aussenräume am Bsp. BNO Stadt Baden 
§ 79 Aussenräume, Gärten, Vorgärten, Bepflanzung 
1 Die Aussenräume sind so zu gestalten, dass angemessene Grünflächen von ökologischer Qualität, 
insbesondere auch mit hochstämmigen Bäumen, entstehen. Es sind überwiegend einheimische 
Pflanzen zu wählen. 
2 Die Bodenversiegelung ist auf ein Minimum zu beschränken. 
3 Grünanlagen und Baumbestände, die für das Orts-, Landschafts- und Strassenbild wertvoll sind, 
sind soweit möglich zu erhalten. Vorbehalten bleibt § 36. 
4 In den Wohnzonen W2 und W3 sowie der Villenzone sind die Vorgärten und die Art der Abschlüsse 
gegenüber dem Strassenraum quartiertypisch zu gestalten. Zugänge, Zufahrten und Abstellplätze 
dürfen insgesamt maximal einen Drittel der Parzellengrenzenlänge beanspruchen. 
 
Unterschreitung der üblichen Grenzabstände am Bsp. BNO Stadt Baden 
§ 80 Bepflanzungen auf und gegenüber öffentlichem Grund 
Hochstämmige Bäume auf öffentlichem Grund dürfen die üblichen Grenzabstände unterschreiten, 
wenn die Nachbarliegenschaft nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. Das gleiche gilt für 
hochstämmige Bäume auf privatem Grund gegenüber öffentlichem Grund. 
 
Baumpflanzpflicht am Bsp. BNO Gemeinde Hausen AG – Baumpflanzpflicht 
Vom Gemeinderat am 24.02.2023 für die öffentliche Auflage verabschiedet  
§51 Baumpflanzpflicht  
1 Bei Neubauten, Ersatzneubauten sowie bei einer Änderung der Ausnützung um 10% oder mehr ist 
pro 300 m² der nicht mit Gebäude überstellten Grundstücksfläche mindestens ein Grossbaum 
oder zwei mittelgrosse Bäume vorzusehen, sofern die Grundstücksnutzung dadurch nicht 
übermässig eingeschränkt wird.  
2 Unter Grossbäumen sind Bäume zu verstehen, die eine Höhe von mind. 12 m erreichen. Unter 
mittelgrossen Bäumen sind Bäume zu verstehen, die eine Höhe von 7-12 m erreichen.  
 
Baumschutz am Bsp. BNO Gemeinde Hausen AG –  
Vom Gemeinderat am 24.02.2023 für die öffentliche Auflage verabschiedet  
§52 Baumschutz 
1 Das Fällen von Bäumen mit einem Stammumfang von mehr als 80 cm ist bewilligungspflichtig. 
Ebenso benötigen Eingriffe im Kronenbereich oder am Wurzelwerk solcher Bäume, die sich wie 
eine Beseitigung auswirken oder eine solche notwendig machen, eine Bewilligung.  
2 Der massgebliche Stammumfang ist jeweils 1.00 m über dem massgebenden Terrain zu messen. 
Mehrstämmige Bäume fallen unter die Bestimmungen, wenn mindestens ein Stamm einen Umfang 
von mehr als 80 cm aufweist oder die Summe des Umfangs der zwei dicksten Stämme grösser als 
100 cm ist.  
3 Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind Massnahmen zur polizeilich gebotenen 
Freihaltung des Strassenraums und der Gefahrensicherung. 
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4 Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn an der Erhaltung des Baums kein überwiegendes öffentliches 
Interesse besteht, insbesondere wenn:  
a) der Baum die physiologische Altersgrenze nach Art und Standort erreicht hat;  
b) der Baum im Sinne einer Pflegemassnahme zugunsten eines wertvollen Baumbestandes 
entfernt werden muss;  
c) der Baum die Sicherheit von Menschen oder Sachen gefährdet und keine andere zumutbare 
Möglichkeit der Gefahrenabwehr gegeben ist; oder  
d) der Baum in Bezug auf die Abstandsvorschriften gegen Zivilrecht verstösst oder  
e) der Baum die ordentliche Grundstücksnutzung übermässig erschwert.  
5 Wird die Beseitigung von Bäumen bewilligt, kann eine angemessene Ersatzpflanzung verlangt 
werden. Die Beseitigung der Ersatzpflanzung bedarf, unabhängig vom Stammumfang, einer 
Bewilligung.  
 
Schutzobjekte am Bsp. BNO Baden und BNO Windisch 
 
BNO Stadt Baden, § 36 Geschützte Einzelbäume, Baumreihen und –gruppen 
1 Die im Nutzungsplan bezeichneten geschützten Einzelbäume und Baumreihen sind 
landschaftlich, kulturhistorisch und biologisch wertvoll. Sie sind zu erhalten und zu pflegen. Sie 
dürfen nur beseitigt werden, wenn wichtige Gründe dies rechtfertigen. Das Fällen ist 
bewilligungspflichtig. 
2 Wird eine Bewilligung gemäss Absatz 1 erteilt, ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Ist das nicht 
möglich, ist eine Ersatzabgabe in der Höhe der Kosten für eine gleichwertige Ersatzpflanzung zu 
leisten. Für die Bemessung der Ersatzabgabe können die jeweils gültigen Richtlinien der 
Vereinigung schweiz. Stadtgärtnereien und Gartenbauämter beigezogen werden. Die Ersatzabgabe 
wird einem zweckgebundenen Fonds zur naturräumlichen Aufwertung des Stadtgebiets 
zugewiesen. 
 
BNO Windisch, § 36 Naturobjekte 
1 Die im Zonenplan und im Anhang II  
BNO bezeichneten Naturobjekte sind  
geschützt. Sie dürfen nicht beseitigt  
werden und sind artgerecht zu unterhalten 
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10.8 Verankerung in Instrumenten der Stadt Zofingen 

Regionales Entwicklungskonzept – Zofingenregio (Entwurf) 
Siedlungsqualität fördern und einfordern 
Wir entwickeln ein gemeinsames Verständnis für Siedlungsqualität und fördern Baukultur. Wir 
stellen sicher, dass die künftige Siedlungsentwicklung mit hoher Qualität erfolgt – bei den Bauten, 
den Freiräumen, den öffentliche Räumen und Plätze sowie den Verkehrsräumen. 
Das Siedlungsgebiet klimaangepasst entwickeln 
Wir richten unsere Ortsplanungen auf die Klimaveränderungen aus und fordern bei 
Gebietsentwicklungen dasselbe ein. 
Siedlungsentwicklungskonzept Zofingen 2025 
2 Stadtentwicklung steuern 
2.1.1 Die Siedlungs- und Wohnqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner wird optimiert.  
Die Zofinger Bevölkerung profitiert von einer hohen Lebensqualität. Aufgrund verschiedener 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Trends (demografischer Wandel, zunehmende Mobilität, 
wirtschaftlicher Strukturwandel) wird Zofingen von einer verstärkten Urbanisierung betroffen sein. 
Zusätzlicher Nutzungsbedarf sowie die Erneuerung bestehender Strukturen werden nach 
Möglichkeit im Rahmen von Projekten von hoher städtebaulicher und architektonischer Qualität 
realisiert. Damit soll für heutige und künftige Bewohnerinnen und Bewohner eine optimale 
Siedlungsqualität erreicht werden. 
Mit regional abgestimmten Massnahmen reagiert Zofingen auf die zukünftige Siedlungsentwicklung 
und fördert eine Siedlungsverdichtung. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen wird von den 
bestehenden oder in naher Zukunft ausgebauten öffentlichen Verkehrssystemen und optimierten 
Strassenkapazitäten bewältigt. Wohnquartiere sind verkehrsberuhigt und weisen eine hohe 
Aufenthaltsqualität auf. Die Zahl der von Immissionen (insbesondere Lärm) belasteten Bevölkerung 
wird in engen Grenzen gehalten. 
Öffentliche und private Bauten weisen eine hohe architektonische Qualität auf und erfüllen hohe 
Anforderungen hinsichtlich Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Die Umgebungsgestaltung 
erfolgt naturnah und mit einheimischen Pflanzen. Die Stadt sorgt für ein gutes Angebot an 
Fachberatungen und geht bei eigenen Bauvorhaben mit dem guten Beispiel voran. 
Attraktive öffentliche Räume (öffentliche Plätze, Grünräume, beruhigte Verkehrsräume) schaffen ein 
Gefühl der Zugehörigkeit und Vertrautheit und fördern damit die Identität mit der Stadt. Zofingen 
schenkt der Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Raums grosse Aufmerksamkeit. Dabei werden 
die Bedürfnisse aller Nutzenden, auch der schwächeren Bevölkerungsgruppen (zu Fuss Gehende, 
Kinder, Betagte, Behinderte etc.) berücksichtigt. 
 
Leitbild Natur und Landschaft, Zofingen 

Ziele 
Die Stadt setzt sich ein für 
- den Erhalt des Landschaftsbildes 
- die Vielfalt von einheimischen Tier- und Pflanzenarten 
- die Vielfalt der natürlichen Lebensräume 
- die Vielfalt der Kulturpflanzensorten und der alten Nutztierrassen 
 
Die Stadt will 
- wertvolle Lebensräume im Wald, Kulturland und Siedlungsraum schützen und pflegen 
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- wertvolle Lebensräume neu schaffen und vernetzen 
- häufige einheimische Tier- und Pflanzenarten erhalten und seltene Arten fördern 
- invasive Neophyten nachhaltig bekämpfen 
- den Natur- und Landschaftsschutz der Öffentlichkeit nahebringen 
 

Bau und Nutzungsordnung (BNO)  

§ 1 Zweck und Geltungsbereich  
1 Die Bau- und Nutzungsordnung (BNO) beinhaltet das kommunale Raumplanungs-, 
Umweltschutz- und Baurecht und gilt für das ganze Gemeindegebiet  
2 Die wesentlichen Ziele sind:  
- Erhalten und Fördern Zofingens als regionales Zentrum  
- Schaffen guter Rahmenbedingungen für einen attraktiven Wohnstandort  
- Erhalten und Fördern von Betrieben mit einem vielfältigen Angebot von Arbeitsplätzen  
- Erhalten der vielfältigen, für Zofingen charakteristischen kulturhistorischen, naturräumlichen und 
landschaftlichen Werte  
- Schützen und Aufwerten der Lebensräume für Pflanzen und Tiere inner- und ausserhalb des 
Baugebiets  
- Fördern und Unterstützen einer umweltverträglichen, Ressourcen schonenden Entwicklung 
 
§ 4b Gestaltungspläne 
 
1 Im Rahmen eines Gestaltungsplans kann der Stadtrat max. zwei zusätzliche Vollgeschosse 
bewilligen, wenn dadurch eine städtebaulich gute Lösung erreicht wird. Davon ausgeschlossen 
sind die Wohnzone W2, die Wohn- und Arbeitszone WA2, die Neuquartierzone N sowie die 
Umgebungsschutzzone US. 
2 Die Bauten und Freiräume sind gut in das bestehende Umfeld und in die topografischen 
Verhältnisse zu integrieren. Es ist eine attraktive Gestaltung der Freiräume und Vorplätze mit hoher 
Aufenthaltsqualität und Bezug zum Strassenraum zu erreichen. Die Freiräume können öffentlich 
erklärt werden. 
3 Der Stadtrat kann beim Start der Gestaltungsplanung bezüglich Verfahren und Inhalte, 
ortsspezifische Vorgaben machen. 
4 Bei grösseren Arealen oder besonderen Rahmenbedingungen kann der Stadtrat 
Konkurrenzverfahren verlangen. 
5 Die Aufteilung in mehrere Teil-Gestaltungspläne ist zulässig, wenn daraus städtebaulich sinnvoll 
begründete Einheiten entstehen und mit dem ersten Gestaltungsplan ein Gesamtkonzept über das 
gesamte Gebiet erstellt wird. 
 
§ 14 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ÖBA 
1 Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ÖBA ist für dem öffentlichen Interesse dienende 
Bauten und Anlagen bestimmt.  
2 Die Baumasse und Abstände werden vom Stadtrat unter Berücksichtigung der öffentlichen und 
privaten Interessen festgelegt. Gegenüber angrenzenden Wohnzonen sind deren Grenz- und 
Gebäudeabstände einzuhalten.  
3 Einzelbäume, Gehölze und Hecken in der Zone ÖBA sind in ihrem Bestand möglichst zu erhalten 
und angemessen zu pflegen.  



Baumkonzept Stadt Zofingen Seite 58/58 

§ 15 Grünzone GR und § 16 Grabengartenzone  
3 Gehölze und Hecken in der Grünzone dürfen nicht gerodet werden und sind angemessen zu 
pflegen. Abgänge von Einzelbäumen sind zu ersetzen.  
§ 27 Naturobjekte: Schutzumfang 
3 Gehölze und Hecken als Lebensraum für Pflanzen und Tiere und als Gliederungselemente in der 
Landschaft sind zu erhalten, zu ergänzen und zu pflegen. 
4 Quartier- und landschaftsprägende Parkanlagen sind in ihrem Charakter möglichst zu erhalten. 
Die Erstellung von Bauten in den Parkanlagen ist möglich. Dabei sind die Restflächen besonders 
sorgfältig zu gestalten. Soweit möglich sind Ersatzmassnahmen zu treffen. Abgänge von 
Einzelbäumen sind zu ersetzen. 
 
Naturschutzreglement, Zofingen 

§ 1 Zweck 
1 Das Naturschutzreglement (NSR) konkretisiert die Schutzziele und legt die notwendigen Pflege- 
und Unterhaltsmassnahmen fest. Diese bezwecken, die gemäss BNO geschützten Lebensräume 
von seltenen und bedrohten Arten und Gemeinschaften von Pflanzen und Tieren sowie die Natur- 
und Landschaftsschutzzonen langfristig und ungeschmälert zu erhalten und zu verbessern. 
2 Das NSR richtet sich nach dem Leitbild Natur und Landschaft der Stadt Zofingen. 
 
§ 2 Geltungsbereich 
Das Naturschutzreglement umschreibt die Pflege- und Unterhaltsmassnahmen für die Erhaltung 
des Charakters und der Qualität der Schutzzonen, Naturschutzobjekte und Landschaftselemente 
gemäss Bauzonenplan (BZP) und Kulturlandplan (KLP). 
Es betrifft dies insbesondere: Uferschutzzone, Naturschutzzone im Wald, Zone Magerwiese, 
Landschaftsschutzzone, Uferschutzstreifen, Naturobjekte, Weiher, Gehölze, Hecken und 
Baumreihen, Parkanlagen, Hochstammobstbestände, Waldränder, Geologische Schutzobjekte 
§ 4 Pflege und Unterhalt 
1 Zur Sicherung der Schutzziele sind die Schutzobjekte fachgerecht und nachhaltig zu unterhalten 
(Anhang II, Schutzobjekte und Schutzzonen). Der Stadtrat kann zu diesem Zweck entsprechende 
Pflegepläne erlassen. 
2 Die Stadtrat kann mit dem jeweiligen Grundeigentümer oder Pächter einen 
Bewirtschaftungsvertrag abschliessen. Die Höhe der Entschädigung wird vom Stadtrat unter 
Berücksichtigung der übrigen Bewirtschaftungsabgeltungen festgelegt. 
3 Der Stadtrat kann Vorschriften über die Bekämpfung von Neophyten, Neozoen, Problemunkräutern 
und Krankheiten erlassen. 
 


